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Friedhofssatzung der Stadt Moers vom 19.06.2008 
 
Aufgrund des § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- 
und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz- BestG 
NRW) vom 17. Juni 2003 (GV NRW S. 313/SGV NRW 
2127) und § 7 Abs. 2 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buch-
stabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein -
Westfalen ( GO NW ) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.4.2003 
(GV NRW S. 254), sowie der §§ 1, 4 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein West-
falen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 
712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17.12.1999 (GV NRW S.718), hat der Rat der 
Stadt Moers in seiner Sitzung am 18.06.2008 folgende 
Friedhofssatzung der Stadt Moers beschlossen: 
 

I. 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
Diese Friedhofssatzung gilt für die von der Stadt Moers 
eingerichteten Friedhöfe: 
 
Hauptfriedhof (an der Geldernschen Straße) 
Friedhof Hülsdonk (an der Geldernschen Straße) 
Friedhof Moers mit Ehrenfriedhof (an der Klever Stra-
ße) 
Friedhof Meerbeck (an der Lindenstraße) 
Friedhof Schwafheim (an der Hügelstraße) 
Friedhof Vinn (an der Vinner Straße) 
 

 

Friedhof Kapellen (an der Friedhofsstraße) 
Friedhof Lohmannsheide (an der Jakob-Schroer-
Straße) 
Friedhof Repelen (an der Johann-Steegmann-Allee 
/Hoher Weg) 
Friedhof Utfort (an der Friedenstraße) 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
(1) Die Friedhöfe sind nichtrechtsfähige Anstalten 

der Stadt Moers. 
 
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung der Toten 

(Leichen, Tot- und Fehlgeburten), die bei Ihrem 
Ableben Einwohner der Stadt Moers waren o-
der ein Recht auf Beisetzung in einer bestimm-
ten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dienen 
die Friedhöfe auch der Bestattung der aus 
Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Lei-
besfrüchte, falls wenigstens ein Elternteil Ein-
wohner der Stadt Moers ist. Die Bestattung an-
derer Personen bedarf der Ausnahmegenehmi-
gung der Friedhofsverwaltung. 

 
Eine Ausnahmegenehmigung zur Bestattung 
auf Moerser Friedhöfen wird erteilt für Verstor-
bene, die vor ihrem Ableben lediglich aus Pfle-
ge- bzw. Altersgründen verzogen sind, und für 
andere außerhalb von Moers gemeldete Ver-
storbene, wenn deren nächste Verwandte (E-
hegatte/Kinder/Eltern/Geschwister) bereits auf 
einem städtischen Friedhof der Stadt Moers 
bestattet wurden oder Angehörige bzw. der Auf-
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traggeber der Bestattung in Moers ansässig 
sind. 

 
(3) Gleichzeitig dienen die Friedhöfe als Stätte der 

Erholung. Aus ökologischen Gründen sollen die 
Friedhöfe und auch die einzelnen Grabstätten 
grün gestaltet werden. Eine ausreichende Be-
pflanzung soll der Verbesserung des Stadtkli-
mas dienen. 

 
§ 3 

Friedhofsverwaltung 
 

Die Stadt hat dem Kommunalunternehmen 
„Städtische Betriebe Moers AÖR“,- nachfolgend 
Friedhofsverwaltung genannt,- das Friedhofs-
wesen als hoheitliche Aufgabe im Umfang des 
Betriebes und der Unterhaltung übertragen. Die 
übrigen hoheitlichen Aufgaben verbleiben bei 
der Stadt. 

 
§ 4 

Schließung und Entwidmung 
 
(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können für weitere 

Bestattungen gesperrt (Schließung) oder einer 
anderen Verwendung zugeführt werden (Ent-
widmung). 

 
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit wei-

terer Bestattungen ausgeschlossen. Soweit 
durch Schließung das Recht auf weitere Bestat-
tungen in Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstät-
ten und Kolumbarien erlischt, wird dem Nut-
zungsberechtigten für die restliche Nutzungs-
zeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles 
auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte / Ur-
nenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Au-
ßerdem kann er die Ausgrabung bzw. Umbet-
tung bereits bestatteter Leichen verlangen. 

 
(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft 

des Friedhofs als Ruhestätte der Toten verlo-
ren. Die Bestatteten werden, falls die Ruhezeit 
(bei Reihengrabstätten, Urnenreihen-
grabstätten) bzw. die Nutzungszeit (bei Wahl-
grabstätten, Urnenwahlgrabstätten und Kolum-
barien) noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten 
der Friedhofsverwaltung in andere Grabstätten 
umgebettet. 

 
(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich 

bekannt gegeben. Der Nutzungsberechtigte ei-
ner Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte erhält 
außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn 
sein Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln ist. 

 
(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher 

öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind 

 

sie dem Nutzungsberechtigten oder einem An-
gehörigen des Verstorbenen mitzuteilen. 

(6) Ersatzgrabstätten werden von der Friedhofs-
verwaltung auf ihre Kosten in ähnlicher Weise 
wie die Grabstätten auf den entwidmeten oder 
außer Dienst gestellten Friedhöfen / Fried-
hofsteilen hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstät-
ten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes. 

 
II. 

Ordnungsvorschriften 
 

§ 5 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Friedhöfe sind stets für den Besuch geöff-

net. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem 

Anlass das Betreten eines Friedhofes oder ein-
zelner Friedhofsteile vorübergehend untersa-
gen. 

 
§ 6 

Verhalten auf dem Friedhof 
 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde 

des Ortes entsprechend zu verhalten. Die An-
ordnungen der Friedhofsverwaltung bzw. deren 
Beauftragten sind zu befolgen. 

 
(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht ges-

tattet,  
 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art sowie 
Rollschuhen / Rollerblades / Skateboards / 
Fahrrädern / Mofa / Motorrädern etc. zu be-
fahren. Ausgenommen sind Kinderwagen 
und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Fried-
hofsverwaltung und deren Beauftragten und 
der für den Friedhof zugelassenen Gewer-
betreibenden. Bei Personen die der Fried-
hofsverwaltung eine besondere Gehbehin-
derung nachgewiesen haben, kann die 
Friedhofsverwaltung das Befahren der 
Friedhöfe zum Zweck des Grabbesuches 
mit einem PKW in Schrittgeschwindigkeit zu 
bestimmten Zeiten genehmigen. 

 
b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste 

anzubieten oder diesbezüglich zu werben. 
 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe 

einer Bestattung störende Arbeiten auszu-
führen. 

 
d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtig-

ten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren. 
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e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen 
Drucksachen, die im Rahmen der Bestat-
tungsfeier notwendig und üblich sind. 

 
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, An-

lagen und Grabstätten zu verunreinigen o-
der zu beschädigen sowie Rasenflächen 
und Grabstätten unberechtigt zu betreten.  

 
g) Abraum und Abfälle, insbesondere alte 

Kränze außerhalb der dafür bestimmten 
Stellen abzulagern, sowie Abfälle anderer 
Herkunft auf den Friedhöfen zu entsorgen.  

 
h) zu lärmen und zu spielen, sowie Musikgerä-

te abzuspielen. Live Musik und Darbietun-
gen sind der Friedhofsverwaltung anzuzei-
gen und durch diese zu genehmigen.  

 
i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blinden-

hunde. Hundekot ist zu entfernen. 
 
j) sich als unbeteiligter Zuschauer während 

der Trauerfeierlichkeiten und bei Umbettun-
gen störend in unmittelbarer Nähe des Gra-
bes aufzuhalten, sowie die Leichenhalle und 
die Friedhofskapelle unbefugt zu betreten.  

 
(3) Kinder unter 6 Jahren dürfen die Friedhöfe nur 

In Begleitung Erwachsener betreten. 
 
(4) Totengedenkfeiern, Bestattungsrituale anderer 

Glaubensgemeinschaften und andere nicht mit 
einer Bestattung zusammenhängende Veran-
staltungen sind ausschließlich mit der Fried-
hofsverwaltung abzustimmen, 4 Tage vorher 
anzumelden und bedürfen deren Genehmi-
gung. 

 
(5) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen 

zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Fried-
hofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 

 
§ 7 

Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 
 
(1) Steinmetze, Bildhauer, Gärtner, Bestatter und 

sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die 
dem jeweiligen Berufsbild entsprechende ge-
werbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen der vor-
herigen Zulassung durch die Friedhofsverwal-
tung. Gewerbetreibende, die vor in Kraft treten 
dieser Satzung bereits gewerbliche Arbeiten auf 
den Friedhöfen durchgeführt haben, bedürfen 
keiner neuen Genehmigung.  

 
(2) Auf ihren Antrag werden nur solche Gewerbe-

treibende zugelassen, die  
 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher 
Hinsicht zuverlässig sind und  

b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. 
(bei Antragstellern des handwerklichen Ge-
werbes) ihre Eintragung gem. § 19 Hand-
werksordnung bzw. (bei Antragstellern der 
Gärtnerberufe) ihre Eintragung in das Ver-
zeichnis der Landwirtschaftskammer nach-
weisen oder die selbst oder deren fachliche 
Vertreter die Meisterprüfung abgelegt ha-
ben. 

 
(3) Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung 

davon abhängig zu machen, dass der An-
tragsteller einen für die Ausführung seiner Tä-
tigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungs-
schutz nachweist.  

 
(4) Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Aus-

übung anderer als in Abs. 1 genannter Tätigkei-
ten gestattet werden, wenn dies mit dem Fried-
hofszweck vereinbar ist. Absätze 2 und 4 gelten 
entsprechend. 

 
(5) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer 

schriftlichen Genehmigung. Die Zulassung kann 
befristet werden. Auf Verlangen der Friedhofs-
verwaltung und deren Beauftragten ist die Zu-
lassung vorzuzeigen. 

 
(6) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten 

haben die Friedhofssatzung und die dazu er-
gangenen Regelungen zu beachten. Die Ge-
werbetreibenden haften für alle Schäden, die 
sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang 
mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft 
verursachen. 

 
(7) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dür-

fen nur in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
bzw. in den Wintermonaten bis zum Einbruch 
der Dunkelheit ausgeführt werden. Die Fried-
hofsverwaltung kann Verlängerungen der Ar-
beitszeiten zulassen. 

 
(8) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge 

und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur 
an den von der Friedhofsverwaltung genehmig-
ten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung 
der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze 
wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu 
versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an 
oder in den Wasserentnahmestellen der Fried-
höfe gereinigt werden. 

 
(8.1) Beerdigungen dürfen durch die Arbeiten nicht 

gestört werden. 
(8.2) Auf den Friedhöfen ist zu beachten, 
 

a) Abfälle entsprechend der vorhandenen Be-
hälter zu trennen. 
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b) dass das Reinigen von Grabaufbauten mit 
Chemikalien untersagt ist. 

 
c) dass die Beseitigung von Unkraut mit Un-

krautvernichtungsmitteln, aus Gründen des 
Grundwasserschutzes unzulässig ist. 

 
d) dass Arbeitsgeräte und Utensilien nicht hin-

ter den Grabstätten gelagert und Nachbar-
grabstätten nicht beeinträchtigt werden dür-
fen. 

 
(9) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung 

der Gewerbetreibenden, die trotz Mahnung 
wiederholt gegen die Vorschriften der Fried-
hofssatzung verstoßen oder bei denen die Vor-
aussetzungen des Absatzes 2 ganz oder teil-
weise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder 
Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. 
Bei schweren Verstößen ist eine Mahnung ent-
behrlich.  

 
III. 

Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 8 
Anzeigepflicht und Bestattungszeit 

 
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Beur-

kundung des Sterbefalles bei der Friedhofsver-
waltung, unter Angabe des Todestages, anzu-
melden. Sterbeurkunde und Zahlungsverpflich-
tungserklärung und sonstige erforderliche Un-
terlagen müssen spätestens einen Tag vor der 
Beisetzung der Friedhofsverwaltung vorliegen. 

 
(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbe-

nen Wahlgrabstätte, Urnenwahlgrabstätte oder 
in einem Kolumbarium beantragt, ist auch das 
Nutzungsrecht nachzuweisen.  

 
(3) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine 

Bescheinigung über die Einäscherung vorzule-
gen. 

 
(4) Die Friedhofsverwaltung und deren Beauftragte 

setzen Ort, Grabstelle und Zeit der Bestattung 
im Einvernehmen mit den Bestattern und An-
gehörigen fest. Bestattungen und Trauerfeiern 
erfolgen regelmäßig an folgenden Werktagen.  
 
In den Sommermonaten (01.04. – 30.09.) 
Montag – Donnerstag: 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, 
Freitag von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
 
In den Wintermonaten (01.10. – 31.03.) 
Montag bis Freitag: 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 
Samstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
Ausschließlich die Friedhofsverwaltung kann 
Ausnahmen zulassen. 

 

(5) Erdbestattungen dürfen gemäß § 13 Abs. 2 des 
Bestattungsgesetzes NW frühestens 48 Stun-
den nach Eintritt des Todes und müssen nach 
Abs. 3 innerhalb von 8 Tagen nach Eintritt des 
Todes durchgeführt werden. Aschen müssen 
spätestens 2 Monate nach der Einäscherung 
bestattet werden, andernfalls werden sie auf 
Kosten des Auftraggebers der Bestattung oder 
des Bestattungspflichtigen in einer Urnenrei-
hengrabstätte bestattet. 

 
§ 9 

Särge und Urnen 
 
(1) Bestattungen sind grundsätzlich in Särgen oder 

Urnen vorzunehmen. Ausnahmsweise kann die 
Friedhofsverwaltung auf Antrag die Bestattung 
ohne Sarg oder Urne gestatten, wenn nach den 
Grundsätzen oder Regelungen der Glaubens-
gemeinschaft, der die oder der Verstorbene an-
gehört hat eine Bestattung ohne Sarg oder Ur-
ne vorgesehen ist. Wird einer Bestattung ohne 
Sarg zugestimmt, muss die Leiche in Leinentü-
cher gewickelt in einem Sarg aufgebahrt und 
mit dem Sarg bis zum Begräbnisplatz transpor-
tiert werden. 

 
(2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so be-

schaffen sein, dass die chemische, physikali-
sche oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens oder des Grundwassers nicht nachteilig 
verändert wird und bei Särgen die Verwesung 
der Leichen innerhalb der Ruhefrist ermöglicht 
wird. Die Särge müssen festgefügt und so ab-
gedichtet sein, das jedes Durchsickern von 
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist.  
Särge, Sargausstattungen und –beigaben, 
Sargabdichtungen und Überurnen müssen zur 
Vermeidung von Umweltbelastungen aus leicht 
verrottbaren Werkstoffen hergestellt sein.  
Sie dürfen keine PVC-, PCP-, formaldehydab-
spaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonsti-
gen umweltgefährdenden Lacke oder Zusätze 
enthalten. Die Kleidung der Leiche soll nur aus 
Papierstoff oder Naturtextilien gefertigt sein.  

 
(3) Verstorbene, die aus dem Ausland in einem 

Zinksarg für eine Beisetzung auf einem Fried-
hof der Stadt Moers überführt werden, müssen 
vor der Bestattung in einen Sarg gemäß Ziffer 2 
eingesargt werden. 

 
(4) Die Särge dürfen höchstens 2,00 m lang, 0,65 

m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. 
Sind in Ausnahmefällen größere Särge erfor-
derlich, ist die Zustimmung der Friedhofsver-
waltung bei der Anmeldung der Bestattung ein-
zuholen.  

 
(5) Für die Bestattung in vorhandenen Gruften sind 

nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metallein-
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satz zugelassen, die luftdicht verschlossen 
sind. 

 
§ 10 

Ausheben der Gräber 
 
(1) Die Gräber werden von den Beauftragten der 

Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder 
verfüllt. 

 
(2) Die Tiefe der einzelnen ausgehobenen Gräber 

für Erdbestattungen beträgt mindestens 1,55 m. 
Die Tiefe der vorgenannten Gräber von der 
Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante 
des Sarges beträgt mindestens 0,90 m. Die Tie-
fe der ausgehobenen Urnengräber beträgt min-
destens 0,70 m. Die Tiefe bis zur Oberkante 
der Urne beträgt mindestens 0,50 m. 

 
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen von-

einander durch mindestens 0,30 m starke Erd-
wände getrennt sein. 

 
(4) Grabaufbauten und Aufwuchs, die der Grabbe-

reitung im Wege sind, haben die Angehörigen 
oder deren Beauftragte ohne weitere Aufforde-
rung durch die Friedhofsverwaltung unverzüg-
lich zu entfernen. Um einen fristgerechten 
Grabaushub für die Bestattung zu gewährleis-
ten, werden nicht fristgerecht entfernte Grab-
aufbauten und Aufwuchs von den Beauftragten 
der Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten bzw. Auftraggebers entfernt. 
Die Friedhofsverwaltung sowie deren Beauf-
tragte haften nicht für Schäden, die bei der 
notwendigen Entfernung von Grabaufbauten 
und Aufwuchs an diesen entstehen.  

 
Innerhalb von 2 Monaten kann der Nutzungsbe-
rechtigte die Grabaufbauten wieder ordnungs-
gemäß auf der Grabstätte aufstellen bzw. ver-
legen. Die durch die Beauftragten der Fried-
hofsverwaltung entfernten Grabaufbauten ge-
hen nach dieser Aufbewahrungsfrist von 2 Mo-
naten entschädigungslos in die Verfügungsge-
walt der Friedhofsverwaltung über.  

 
§ 11 

Ruhezeit 
 
(1) Die Ruhezeit und die Nutzungszeit sind in der 

Stadt Moers von der Zeitspanne her bei Neu-
erwerben identisch. Allerdings kann die Nut-
zungszeit bei ausgewiesenen Grabarten über 
die Ruhezeit verlängert werden.  

 
(2) Die Ruhezeit für Urnen- und Erdbestattungen 

für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr 
beträgt 25 Jahre, für Verstorbene bis zum voll-
endeten 5. Lebensjahr 15 Jahre. 

 

(3) Die Ruhezeit für Tot- und Fehlgeburten und die 
aus Schwangerschaftsabbrüchen stammende 
Leibesfrucht beträgt 15 Jahre.  

 
(4) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene 

Überreste aus Erdbestattungen und Aschereste 
verbleiben auch bei neuer Bestattung bzw. Ver-
leihung eines neuen Nutzungsrechtes in der 
Grabstelle durch einen vertieften Aushub am 
Kopf- oder Fußende.  

 
§ 12 

Umbettungen 
 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht 

gestört werden. 
 
(2) Umbettungen und Ausgrabungen erfolgen nur 

auf schriftlichen Antrag. Für eine Umbettung 
müssen wichtige Gründe vorliegen. Eine Um-
bettung bedarf unbeschadet der gesetzlichen 
Vorschriften der Zustimmung der Friedhofsver-
waltung. 

 
(3) Umbettungen werden nur vorgenommen aus 

einem Wahlgrab in ein anderes Wahlgrab oder 
aus einem Reihengrab in ein Wahlgrab. 

 
(4) Umbettungen werden nur von den Beauftragten 

der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Die 
Friedhofsverwaltung bestimmt den Zeitpunkt 
der Umbettung; bei Leichen in der Regel in der 
kalten Jahreszeit (01.11. bis 31.03.). 

 
(5) Umbettungen werden nur innerhalb von 14 

Tagen nach der Bestattung und nach Ablauf 
des 7. Jahres nach der Bestattung vorgenom-
men. Die zeitliche Begrenzung trifft nicht für Ur-
nen zu. 

 
(6) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch die Umbet-

tung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 
(7) Ausgrabungen zu anderen Zwecken als zur 

Umbettung bedürfen einer behördlichen oder 
richterlichen Anordnung. 

 
(8) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene 

Leichen- und Aschenreste können nur auf 
schriftlichen Antrag mit vorheriger Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten 
umgebettet werden. 

 
(9) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller 

zu tragen. Das gilt auch für den Ersatz von 
Schäden, die an benachbarten Grabstätten und 
Anlagen durch eine Umbettung entstehen, so-
weit sie notwendig und aufgetreten sind oder 
die Friedhofsverwaltung oder deren Beauftragte 
bezüglich dieser nur leichte Fahrlässigkeit trifft.  

 

 



 
 - 72 - 
 

Amtsblatt der Stadt Moers - Nr. 11 – 25.06.2008 -  
 

§ 13 
Arten der Grabstätten 

 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Stadt 

Moers. An ihnen können Rechte nur nach die-
ser Satzung erworben werden. Lage, Form und 
Größe der Grabstätten sind in den Friedhofs-
plänen ausgewiesen. Die Festlegung der örtli-
chen Lage von Grabstätten für anstehende Be-
erdigungen erfolgt ausschließlich durch die 
Friedhofsverwaltung in Absprache mit den Nut-
zungsberechtigten oder deren Beauftragten. 
Die Friedhofsverwaltung behält sich vor, nicht 
alle Grabarten auf jedem Friedhof der Stadt 
Moers zur Verfügung zu stellen.  

 
(2) Es werden folgende Grabarten mit unterschied-

lichen Nutzungszeiten vorgehalten: 
 
(2.1) Pflegegebundene Grabstätten: 
 
 (a) Reihengrabstätten für Erdbestattungen, 
  25 Jahre; 

 (b) Reihengrabstätten für Erdbestattungen für 
Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr, 15 Jahre; 

 (c) Reihengrabstätten für Urnen, 25 Jahre; 
 (d) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen,  
  25 Jahre; 
 (e) Wahlgrabstätten für Urnen, 25 Jahre; 
 (f) Sonderwahlgrabstätten, 25 Jahre; 
 
 Im Islamischen Bestattungsfeld werden die 

Grabstätten a, b und d vorgehalten, die von den 
Vorschriften des § 38 Abs.1 und Abs. 2 Satz 1 
ausgenommen sind. 

 
Der Nutzungsberechtigte pflegegebundener 
Grabstätten ist verpflichtet, die Änderung sei-
nes Wohnsitzes unverzüglich der Friedhofsver-
waltung mitzuteilen. Die Friedhofsverwaltung ist 
nicht verpflichtet, die Anschrift des Nutzungsbe-
rechtigten im Bedarfsfall zu ermitteln. 

 
(2.2) Pflegefreie Grabstätten: 
 

 (g) Anonyme Wiesengräber für Erdbestattun-
gen, 25 Jahre; 

 (h) Anonyme Wiesengräber für Urnen,  
  25 Jahre; 
 

 (i) Wiesengräber für Erdbestattungen mit  
  Namenskennzeichnung, 25 Jahre; 

 (j) Wiesengräber für Urnen mit Namenskenn- 
  zeichnung, 25 Jahre; 

 (k) Wiesengräber für Tot- und Fehlgeburten,  
  15 Jahre; 
 (l) Kolumbarien, 25 Jahre; 
 (m) Ehrengräber / Gräber der Opfer von Krieg  
  und Gewaltherrschaft 
 

(3) Tiefengräber, die Beisetzung von Totenaschen 
durch Ausstreuen auf einem Aschestreufeld 
und die Beisetzung von Aschenurnen im Wur-
zelbereich von Sträuchern und Bäumen sind 
nicht vorgesehen bzw. zugelassen.  

 
(4) Beeinträchtigungen durch städtische Bäume, 

sonstige Vegetationen und Friedhofseinrichtun-
gen sind zu dulden. 

 
§ 14 

Reihengrabstätten für Erdbestattungen 
für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr 

 
(1) Reihengrabstätten für Erdbestattungen für 

Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr sind 
Grabstätten, die der Reihe nach belegt und im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu 
Bestattenden zugeteilt werden. Ein Wiederer-
werb des Nutzungsrechtes an einer Reihen-
grabstätte für Erdbestattungen ist nicht möglich. 

 
(2) In jeder Reihengrabstätte für Erdbestattungen 

darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist je-
doch zulässig, in einer Reihengrabstätte für 
Erdbestattungen zusätzlich die Leiche eines 
Kindes oder von gleichzeitig verstorbenen Ge-
schwistern unter einem Jahr, Tot- und Fehlge-
burten sowie die aus einem Schwangerschafts-
abbruch stammende Leibesfrucht zu bestatten, 
sofern noch eine ausreichende Ruhezeit vor-
handen ist. In einer Reihengrabstätte für Erd-
bestattungen ist die Beisetzung einer Urne nicht 
zulässig. 

 
(3) Reihengrabstätten für Erdbestattungen haben 

folgende Maße: 
Länge 2,20 m, Breite 1,00 m, Abstand 0,30 m.  

 
(4) Das Nutzungsrecht an Reihengrabstätten für 

Erdbestattungen kann jederzeit an die Fried-
hofsverwaltung durch Verzichtserklärung zu-
rückgegeben werden. Für die noch bestehende 
Ruhezeit wird eine jährliche Pflegepauschale 
nach dem Gebührentarif zur Satzung der Stadt 
Moers über die Erhebung von Friedhofsgebüh-
ren als Gesamtbetrag erhoben. 

 
Stehende oder liegende Grabmale und sonstige 
bauliche Anlagen können durch Abgabe der 
Verzichtserklärung schnellstmöglich durch die 
Beauftragten der Friedhofsverwaltung oder 
durch die Nutzungsberechtigten innerhalb von 2 
Monaten nach Abgabe der Verzichtserklärung 
entfernt werden. Nach Ablauf dieser Frist wer-
den nicht durch die Nutzungsberechtigten ent-
fernte stehende oder liegende Grabmale und 
sonstige bauliche Anlagen durch die Beauftrag-
ten der Friedhofsverwaltung entfernt. Diese ge-
hen entschädigungslos in die Verfügungsgewalt 
der Friedhofsverwaltung über. 
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(5) Nach Ablauf der Ruhezeit werden Reihengrab-

felder für Erdbestattungen ganz oder teilweise 
geräumt. Hierauf wird 3 Monate vorher durch 
öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Stadt Moers – Amtliches Verkündungsblatt – 
mit entsprechenden Hinweisen in den Tages-
zeitungen und durch ein Hinweisschild auf dem 
betreffenden Grabfeld hingewiesen. Eine per-
sönliche Benachrichtigung der Hinterbliebenen 
erfolgt nicht. 

 
(6) Vor der Einebnung des Reihengrabfeldes für 

Erdbestattungen ist die Umbettung in eine 
Wahlgrabstätte für Erdbestattungen oder in ei-
ne Wahlgrabstätte für Urnen nach vorheriger 
Kremierung nach Erwerb des neuen Nutzungs-
rechtes zulässig. 

 
§ 15 

Reihengrabstätten für Erdbestattungen 
für Verstorbene bis zum vollendetem 5. Lebensjahr 
 
(1) Reihengrabstätten für Erdbestattungen für 

Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt und 
im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu 
Bestattenden zugeteilt werden. 

 
(2) Reihengrabstätten für Erdbestattungen für 

Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
haben folgende Maße: 
Länge 1,60 m, Breite 0,80 m, Abstand 0,30 m. 

 
(3) In jeder Reihengrabstätte für Erdbestattungen 

für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr darf nur eine Leiche bestattet werden.  

 
(4) Reihengräber für Erdbestattungen für Verstor-

bene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr können 
nach Ablauf der Ruhezeit auf schriftlichen An-
trag zu der jeweils geltenden Gebühr wiederer-
worben werden. 

 
(5) Das Nutzungsrecht an Reihengrabstätten für 

Erdbestattungen für Verstorbene bis zum voll-
endeten 5. Lebensjahr kann jederzeit durch 
Verzichtserklärung an die Friedhofsverwaltung 
zurückgegeben werden. Für die noch beste-
hende Ruhezeit wird eine jährliche Pflegepau-
schale nach dem Gebührentarif zur Satzung 
der Stadt Moers über die Erhebung von Fried-
hofsgebühren als Gesamtbetrag erhoben. Ste-
hende oder liegende Grabmale und sonstige 
bauliche Anlagen können durch Abgabe der 
Verzichtserklärung schnellstmöglich durch die 
Beauftragten der Friedhofsverwaltung oder 
durch die Nutzungsberechtigten innerhalb von 2 
Monaten nach Abgabe der Verzichtserklärung 
entfernt werden.  

 

 Nach Ablauf dieser Frist werden nicht durch die 
Nutzungsberechtigten entfernte stehende oder 
liegende Grabmale und sonstige bauliche Anla-
gen durch die Beauftragten der Friedhofsver-
waltung entfernt. Diese gehen entschädigungs-
los in die Verfügungsgewalt der Friedhofsver-
waltung über. 

 
(6) Nach Ablauf der Ruhezeit werden Reihengrab-

felder für Erdbestattungen für Verstorbene bis 
zum vollendeten 5. Lebensjahr ganz oder teil-
weise geräumt. Hierauf wird 3 Monate vorher 
durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Stadt Moers – Amtliches Verkündungsblatt 
– mit entsprechenden Hinweisen in den Tages-
zeitungen und durch ein Hinweisschild auf dem 
betreffenden Grabfeld hingewiesen. Eine per-
sönliche Benachrichtigung der Hinterbliebenen 
erfolgt nicht. 

 
(7) Vor der Einebnung des Reihengrabfeldes für 

Erdbestattungen für Verstorbene bis zum voll-
endeten 5. Lebensjahr ist die Umbettung in eine 
Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zulässig. 

 
§ 16 

Reihengrabstätten für Urnen 
 
(1) Reihengrabstätten für Urnen sind Aschengrab-

stätten, die der Reihe nach belegt und im To-
desfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beiset-
zung einer Asche bereitgestellt werden. 

 
(2) In jeder Reihengrabstätte für Urnen ist nur eine 

Urnenbeisetzung möglich. 
 
(3) Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist 

nicht möglich. 
 
(4) Reihengrabstätten für Urnen haben folgende 

Maße: 
0,80 m x 0,80 m.  

 
(5) Das Nutzungsrecht an Reihengrabstätten für 

Urnen kann jederzeit an die Stadt Moers durch 
Verzichtserklärung zurückgegeben werden. Für 
die noch bestehende Ruhezeit wird eine jährli-
che Pflegepauschale nach dem Gebührentarif 
zur Satzung der Stadt Moers über die Erhebung 
von Friedhofsgebühren als Gesamtbetrag er-
hoben. Stehende oder liegende Grabmale und 
sonstige bauliche Anlagen können durch Abga-
be der Verzichtserklärung schnellstmöglich 
durch die Beauftragten der Friedhofsverwaltung 
oder durch die Nutzungsberechtigten innerhalb 
von 2 Monaten nach Abgabe der Verzichtser-
klärung entfernt werden.  

 
Nach Ablauf dieser Frist werden nicht durch die 
Nutzungsberechtigten entfernte stehende oder 
liegende Grabmale und sonstige bauliche Anla-
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gen durch die Beauftragten der Friedhofsver-
waltung entfernt. Diese gehen entschädigungs-
los in die Verfügungsgewalt der Friedhofsver-
waltung über. 

 
§ 17 

Wahlgrabstätten für Erdbestattungen 
 
(1) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen sind 

Grabstätten für Erd- und Urnenbeisetzungen, 
an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die 
Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen 
und deren Lage im Benehmen mit dem Erwer-
ber bestimmt wird. Wahlgrabstätten werden als 
ein- oder mehrstellige Grabstätten vergeben. In 
einer Wahlgrabstätte für Erdbestattungen kön-
nen bis zu 4 Urnen beigesetzt werden. Erd- und 
Urnenbestattungen in einer Wahlgrabstätte für 
Erdbestattungen sind möglich, wenn die erste 
Bestattung eine Erdbestattung war. Nach einer 
Urnenbestattung ist eine Erdbestattung erst 
nach Ablauf der Ruhezeit für die Urne möglich. 
Es ist ebenfalls zulässig, in einer Wahlgrabstät-
te für Erdbestattungen zusätzlich die Leiche ei-
nes Kindes oder von gleichzeitig verstorbenen 
Geschwistern unter einem Jahr, Tot- und Fehl-
geburten sowie die aus einem Schwanger-
schaftsabbruch stammende Leibesfrucht zu be-
statten. 

 
(1.1) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen haben in 

der Regel folgende Maße: 
Länge 2,50 m, Breite 1,30 m 
Auf älteren Friedhofsteilen bestehen geringfü-
gige Abweichungen. 

(2) Ein Nutzungsrecht wird nur verliehen, wenn 
eine Beisetzung oder eine Umbettung in der zu 
verleihenden Wahlgrabstätte stattfinden soll, 
oder wenn der Erwerber das 75. Lebensjahr 
vollendet hat. Aus dem Nutzungsrecht ergibt 
sich die Pflicht zur Anlage und Pflege der Grab-
stätte innerhalb von 3 Monaten.  

 
(3) Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der 

fälligen Gebühr nach dem Gebührentarif zur 
Satzung der Stadt Moers über die Erhebung 
von Friedhofsgebühren und Aushändigung der 
Verleihungsurkunde.  

 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann die Erteilung 

eines Nutzungsrechtes ablehnen, insbesondere 
wenn die Schließung nach § 4 beabsichtigt ist. 

 
(5) Eine Beisetzung darf nur stattfinden, wenn die 

Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder 
ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis 
zum Ablauf der Ruhezeit für die gesamte Wahl-
grabstätte wiedererworben ist. 

 
(6) Das Nutzungsrecht kann nach Ablauf für weite-

re 25 Jahre oder in 5-Jahresschritten wiederer-

 

worben werden. Ein Wiedererwerb ist nur für 
die gesamte Grabstätte möglich. Die Friedhofs-
verwaltung kann Ausnahmen in begründeten 
Einzelfällen zulassen. Sie kann den Wiederer-
werb ablehnen, insbesondere wenn die Schlie-
ßung nach § 4 beabsichtigt ist. 

 
(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes 

soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens 
aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis 
seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestim-
men und ihm das Nutzungsrecht durch schriftli-
chen Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem 
Ableben keine derartige Regelung getroffen, 
geht das Nutzungsrecht in nachstehender Rei-
henfolge auf die Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten über: 

 
a) auf den überlebenden Ehegatten, 
b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz 

über die eingetragene Lebenspartner-
schaft, 

c) auf die Kinder, 
d) auf die Stiefkinder, 
e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Be-

rechtigung deren Väter oder Mütter, 
f) auf die Eltern, 
g) auf die vollbürtigen Geschwister, 
h) auf die Stiefgeschwister, 
i) auf die nicht unter a) – h) fallenden Erben. 

 
(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht 

unverzüglich nach Erwerb über die Friedhofs-
verwaltung auf sich umschreiben zu lassen. 

 
(9) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rah-

men der Friedhofssatzung und der dazu ergan-
genen Regelungen das Recht, in der Wahl-
grabstätte beigesetzt zu werden und bei Eintritt 
eines Bestattungsfalles über andere Bestattun-
gen und über die Art der Gestaltung und der 
Pflege der Grabstätte zu entscheiden.  

 
(10) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der 

jeweilige Nutzungsberechtigte 6 Monate vorher 
schriftlich – falls er nicht bekannt oder nicht zu 
ermitteln ist, durch einen sechsmonatigen Hin-
weis auf der Grabstätte – hingewiesen. 

 
(11) Das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten für 

Erdbestattungen kann für alle Grabstellen je-
derzeit an die Stadt Moers durch Verzichtser-
klärung zurückgegeben werden. Eine teilweise 
Rückgabe des Nutzungsrechtes ist im Regelfall 
nur für 2 zusammenhängende Grabstellen 
möglich. Ansonsten ist nur eine Rückgabe des 
Nutzungsrechtes in einvernehmlicher Abspra-
che mit der Friedhofsverwaltung gestattet. Für 
die noch bestehende Ruhezeit wird eine jährli-
che Pflegepauschale nach dem Gebührentarif 
zur Satzung der Stadt Moers über die Erhebung 
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von Friedhofsgebühren als Gesamtbetrag er-
hoben. Stehende oder liegende Grabmale und 
sonstige bauliche Anlagen können durch Abga-
be der Verzichtserklärung schnellstmöglich 
durch die Beauftragten der Friedhofsverwaltung 
oder durch die Nutzungsberechtigten innerhalb 
von 2 Monaten nach Abgabe der Verzichtser-
klärung entfernt werden. Nach Ablauf dieser 
Frist werden nicht durch die Nutzungsberechtig-
ten entfernte stehende oder liegende Grabmale 
und sonstige bauliche Anlagen durch die Beauf-
tragten der Friedhofsverwaltung entfernt. Diese 
gehen entschädigungslos in die Verfügungsge-
walt der Friedhofsverwaltung über. 

 
(12) Die Beschränkung der Rückgabe auf einzelne 

Grabstellen einer Grabstätte ist möglich, wenn 
die Ruhezeit abgelaufen ist und sich im An-
schluss an die zurückzugebende Grabstelle 
ebenfalls eine freie Grabstelle befindet. Die 
Friedhofsverwaltung kann in begründeten Ein-
zelfällen Ausnahmen zulassen. 

 
(13) Dem Nutzungsberechtigten entsteht durch die 

Rückgabe kein Anspruch auf Erstattung oder 
Aufrechnung der Gebühren oder eines Gebüh-
renanteils. Die gemäß § 11 dieser Satzung ein-
zuhaltende Ruhezeit bleibt unberührt.  

 
Regelung in Bezug auf § 12 Abs. 5 und § 17 
Abs. 2: 

 
Bei Vorliegen schwerwiegender Umstände (z. 
B. Änderung des Wohnsitzes des Nutzungsbe-
rechtigten oder Umbettung in eine andere 
Wahlgrabstätte) werden bei Rückgabe des Nut-
zungsrechtes innerhalb von 7. Jahren nach Er-
werb der Wahlgrabstätte oder Verlängerung 
des Nutzungsrechtes verbleibende Gebühren-
anteile erstattet, wenn alle Ruhezeiten der 
Wahlgrabstätte abgelaufen sind und somit die 
Friedhofsverwaltung über diese Grabstätte so-
fort verfügen kann. 
 

(14) Das Ausmauern von Wahlgrabstätten ist nicht 
zulässig, mit Ausnahme der Sonderwahlgrab-
stätten. 

 
§ 18 

Wahlgrabstätten für Urnen 
 
(1) Wahlgrabstätten für Urnen sind für Urnenbe-

stattungen bestimmte Grabstätten, an denen 
auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 
25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. Der 
Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nur auf 
Antrag möglich.  

 
(2) In einer Wahlgrabstätte für Urnen können bis zu 

4 Urnen beigesetzt werden.  
 

(3) Wahlgrabstätten für Urnen haben folgende 
Maße: 
1,00 m x 1,00 m. 

 
(4) In der Regel wird die Lage von Wahlgrabstätten 

für Urnen im Benehmen mit dem Erwerber des 
Nutzungsrechtes vergeben. 

 
(5) Die Rückgabe des Nutzungsrechtes einer 

Wahlgrabstätte für Urnen an die Stadt Moers ist 
jederzeit möglich. 

 
(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung 

etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
die Wahlgräber für Erdbestattungen entspre-
chend auch für Wahlgrabstätten für Urnen. 

 
§ 19 

Sonderwahlgrabstätten 
 
(1) Sonderwahlgrabstätten sind auf dem Friedhof 

Meerbeck vorhanden. Ferner werden Sonder-
wahlgrabstätten auf dem Friedhof Lohmanns-
heide auf einem gesonderten Grabfeld zur Ver-
fügung gestellt.  

 
In diesem Grabfeld werden Wahlgräber her-
kömmlicher Größe (Länge 2,50 m, Breite 1,30 
m) sowie Wahlgräber mit den Maßen Länge 
3,80 m, Breite 1,90 m ) angeboten.  

 
 
 

Auf diesem Grabfeld besteht gestalterische 
Freiheit, soweit es bauordnungsrechtlich zuläs-
sig ist und nicht gegen die Würde des Friedho-
fes sowie gegen Sitte und Anstand verstößt.  

 
Die Absätze 1 – 14 des § 17 gelten entspre-
chend. 

 
§ 20 

Anonyme Wiesengräber für Erdbestattungen 
 
(1) Erdbestattungen in einem anonymen Wiesen-

grab für Erdbestattungen erfolgen in einem 
Gemeinschaftsfeld, auf dem weder ein Grab er-
kennbar ist, Bepflanzungen und Blumen-
schmuck nicht statthaft sind, noch ein Denkmal 
gesetzt werden darf.  
Die Friedhofsverwaltung bzw. deren Beauftrag-
te haben das Recht, alle nicht statthaften Trau-
erbeigaben (Blumen, Blumengestecke, Kränze 
und dergleichen) unverzüglich von dem Wie-
sengrab zu entfernen und entschädigungslos 
zu entsorgen. 

 
(2) Die Vergabe des Grabes kann jedoch nur erfol-

gen, wenn dies dem Willen des Verstorbenen 
entspricht. Der Bestattungspflichtige bzw. der 
Auftraggeber der Beisetzung muss einen 
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Nachweis dafür erbringen (z. B. Testament, 
schriftliche Erklärung, Vorsorgevollmacht der / 
des Verstorbenen) oder schriftlich überzeugend 
und verbindlich erklären, dass die gewählte Be-
stattungsart dem Willen des Verstorbenen ent-
spricht.  

 
§ 21 

Anonyme Wiesengräber für Urnen 
 
(1) Urnenbeisetzungen in einem anonymen Wie-

sengrab für Urnen erfolgen in einem Gemein-
schaftsfeld, auf dem weder ein Grab erkennbar 
ist, Bepflanzungen und Blumenschmuck nicht 
statthaft sind, noch ein Denkmal gesetzt wer-
den darf. Die Friedhofsverwaltung bzw. deren 
Beauftragte haben das Recht, alle nicht statt-
haften Trauerbeigaben (Blumen, Blumengeste-
cke, Kränze und dergleichen) unverzüglich von 
dem Wiesengrab zu entfernen und entschädi-
gungslos zu entsorgen. 

 
(2) Die Vergabe des Grabes kann jedoch nur erfol-

gen, wenn dies dem Willen des Verstorbenen 
entspricht. Der Bestattungspflichtige bzw. der 
Auftraggeber der Beisetzung muss einen 
Nachweis dafür erbringen (z. B. Testament, 
schriftliche Erklärung, Vorsorgevollmacht der / 
des Verstorbenen) oder schriftlich überzeugend 
und verbindlich erklären, dass die gewählte Be-
stattungsart dem Willen des Verstorbenen ent-
spricht.  

 
§ 22 

Wiesengräber für Erdbestattungen 
mit Namenskennzeichnung 

 
(1) Wiesengräber für Erdbestattungen mit Na-

menskennzeichnung werden in einem Ge-
meinschaftsfeld für die Dauer der Ruhezeit zur 
Verfügung gestellt. Bepflanzungen und Blu-
menschmuck sind auf den einzelnen Wiesen-
gräbern nicht statthaft. Es besteht jedoch die 
Möglichkeit, an den dafür vorgesehenen Orten 
an einem Gemeinschaftsgrabmal gemäß Ziffer 
1.a bzw. vor den Plattenträgern gemäß Ziffer 
1.b Blumen niederzulegen bzw. Gestecke und 
Kränze aufzustellen. Grablampen und Vasen 
bzw. Blumengefäße und anderweitige Gegens-
tände des Andenkens sind nicht gestattet. Die 
Friedhofsverwaltung behält sich vor, ältere 
Blumen bzw. Gestecke und Kränze zu entfer-
nen, wenn diese verwelkt sind bzw. eine zu 
große Menge an diesem Ort vorhanden ist. Je 
nach Ausstattung des Grabfeldes für Wiesen-
gräber für Erdbestattungen haben die Nut-
zungsberechtigten folgende Möglichkeiten der 
Namenskennzeichnung. 

 
a) Der Name der/des Verstorbenen kann in die 

dafür vorgesehene Steintafel des in dem ent-

 

sprechenden Grabfeld vorhandenen Denkmals 
durch einen Steinmetz eingearbeitet werden. 
Die Schriftgröße, -art und ggf. -farbe bestimmt 
die Friedhofsverwaltung. Der Steinmetz wird 
auf formlosen Antrag des Nutzungsberechtigten 
von der Friedhofsverwaltung beauftragt; die 
Kosten trägt der Nutzungsberechtigte. 

 
b) Die Nutzungsberechtigten sind verpflichtet eine 

Grabplatte mit dem Namen der/des Verstorbe-
nen an den in dem entsprechenden Grabfeld 
vorhandenen Plattenträgern anbringen zu las-
sen. Material, Größe der Platte, Farbe der Plat-
te und die Schriftgröße werden von der Fried-
hofsverwaltung festgelegt. Der Steinmetz wird 
auf formlosen Antrag des Nutzungsberechtigten 
von der Friedhofsverwaltung beauftragt; die 
Kosten trägt der Nutzungsberechtigte. 

 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit werden die Platten 

mit Namenskennzeichnung innerhalb einer Frist 
nach Bekanntgabe durch einen Hinweis am 
Gemeinschaftsfeld entfernt. Angehörige haben 
innerhalb dieser Frist die Möglichkeit, die Platte 
mit Namenskennzeichnung nach Abs. 1.b durch 
einen von der Friedhofsverwaltung zu benen-
nenden Steinmetz entfernen zu lassen. Die 
Kosten trägt der Nutzungsberechtigte.  

 
(3) Die Vergabe des Grabes kann jedoch nur erfol-

gen, wenn dies dem Willen des Verstorbenen 
entspricht. Der Bestattungspflichtige bzw. der 
Auftraggeber der Beisetzung muss einen 
Nachweis dafür erbringen (z. B. Testament, 
schriftliche Erklärung, Vorsorgevollmacht der / 
des Verstorbenen) oder schriftlich überzeugend 
und verbindlich erklären, dass die gewählte Be-
stattungsart dem Willen des Verstorbenen ent-
spricht.  

 
§ 23 

Wiesengräber für Urnen 
mit Namenskennzeichnung 

 
(1) Wiesengräber für Urnen mit Namenskenn-

zeichnung werden in einem Gemeinschaftsfeld 
für die Dauer der Ruhezeit zur Verfügung ge-
stellt. Bepflanzungen und Blumenschmuck sind 
auf den einzelnen Wiesengräbern nicht statt-
haft. Es besteht jedoch die Möglichkeit, an den 
dafür vorgesehenen Orten an einem Gemein-
schaftsgrabmal gemäß Ziffer 1.a bzw. vor den 
Plattenträgern gemäß Ziffer 1.b Blumen nieder-
zulegen bzw. Gestecke und Kränze aufzustel-
len. Grablampen und Vasen bzw. Blumengefä-
ße und anderweitige Gegenstände des Anden-
kens sind nicht gestattet. Die Friedhofsverwal-
tung behält sich vor, ältere Blumen bzw. Geste-
cke und Kränze zu entfernen, wenn diese ver-
welkt sind bzw. eine zu große Menge an die-
sem Ort vorhanden ist. Je nach Ausstattung 
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des Grabfeldes für Wiesengräber für Urnen ha-
ben die Nutzungsberechtigten folgende Mög-
lichkeiten der Namenskennzeichnung. 

 
a) Der Name der/des Verstorbenen kann in die 

dafür vorgesehene Steintafel des in dem ent-
sprechenden Grabfeld vorhandenen Denkmals 
durch einen Steinmetz eingemeißelt werden. 
Die Schriftgröße, -art und ggf. -farbe bestimmt 
die Friedhofsverwaltung. Der Steinmetz wird 
auf formlosen Antrag des Nutzungsberechtigten 
von der Friedhofsverwaltung beauftragt; die 
Kosten trägt der Nutzungsberechtigte. 

 
b) Die Nutzungsberechtigten sind verpflichtet eine 

Grabplatte mit dem Namen der/des Verstorbe-
nen an den in dem entsprechenden Grabfeld 
vorhandenen Plattenträgern anbringen zu las-
sen. Material, Größe der Platte, Farbe der Plat-
te und die Schriftgröße werden von der Fried-
hofsverwaltung festgelegt. Der Steinmetz wird 
auf formlosen Antrag des Nutzungsberechtigten 
von der Friedhofsverwaltung beauftragt; die 
Kosten trägt der Nutzungsberechtigte 

 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit werden die Platten 

mit Namenskennzeichnung innerhalb einer Frist 
nach Bekanntgabe durch einen Hinweis am 
Gemeinschaftsfeld entfernt. Angehörige haben 
innerhalb dieser Frist die Möglichkeit, die Platte 
mit Namenskennzeichnung nach Abs. 1.b durch 
einen von der Friedhofsverwaltung zu benen-
nenden Steinmetz entfernen zu lassen. Die 
Kosten trägt der Nutzungsberechtigte. 

 
(3) Die Vergabe des Grabes kann jedoch nur erfol-

gen, wenn dies dem Willen des Verstorbenen 
entspricht. Der Bestattungspflichtige bzw. der 
Auftraggeber der Beisetzung muss einen 
Nachweis dafür erbringen (z. B. Testament, 
schriftliche Erklärung, Vorsorgevollmacht der / 
des Verstorbenen) oder schriftlich überzeugend 
und verbindlich erklären, dass die gewählte Be-
stattungsart dem Willen des Verstorbenen ent-
spricht. 

 
§ 24 

Wiesengräber für Tot- und Fehlgeburten 
 

(1) Für Bestattungen von Tot- und Fehlgeburten 
und aus Schwangerschaftsabbrüchen stam-
menden Leibesfrüchten werden Wiesengräber 
für Erdbestattungen in einem Gemeinschafts-
feld auf dem Hauptfriedhof für die Dauer der 
Ruhezeit zur Verfügung gestellt. Die einzelnen 
Wiesengräber sind auf dem Gemeinschaftsfeld 
nicht erkennbar; Bepflanzungen und Blumen-
schmuck sowie sonstige Trauerbeigaben sind 
hier nicht statthaft. 

 

(2) Es besteht jedoch die Möglichkeit, an den dafür 
vorgesehenen Orten an einem Gemeinschafts-
grabmal Blumen niederzulegen bzw. Gestecke 
und Kränze aufzustellen. Grablampen und Va-
sen bzw. Blumengefäße und anderweitige Ge-
genstände des Andenkens sind nicht gestattet. 
Die Friedhofsverwaltung behält sich vor, ältere 
Blumen bzw. Gestecke und Kränze zu entfer-
nen, wenn diese verwelkt sind bzw. eine zu 
große Menge an diesem Ort vorhanden ist. 

 
§ 25 

Kolumbarien 
 
(1) Kolumbarien sind oberirdische Urnenwände mit 

verschließbaren Nischen zur Beisetzung von 
bis zu 2 Urnen. Diese werden auf dem Haupt-
friedhof zur Verfügung gestellt. 

 
(2) Das Nutzungsrecht einer Urnennische in dem 

Kolumbarium wird für die Dauer von 25 Jahren 
vergeben. Das Nutzungsrecht wird nur verlie-
hen, wenn eine Urne beigesetzt werden soll, 
oder wenn der Erwerber das 75. Lebensjahr 
vollendet hat.  

 
 Das Nutzungsrecht kann nach Ablauf für weite-

re 25 Jahre oder in 5-Jahresschritten wiederer-
worben werden.  

 Die Friedhofsverwaltung kann den Wiederer-
werb ablehnen, insbesondere wenn die Schlie-
ßung nach § 4 beabsichtigt ist. 

 
(3) Eine Beisetzung darf nur stattfinden, wenn die 

Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder 
ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis 
zum Ablauf der Ruhezeit für die Urnennische 
wiedererworben wurde. 

 
(4) Es besteht die Möglichkeit an der jeweiligen 

Urnennische eine Steintafel mit den persönli-
chen Daten des Verstorbenen anzubringen. 
Material, Größe der Platte, Farbe der Platte und 
die Schriftgröße werden von der Friedhofsver-
waltung festgelegt. Der Steinmetz wird auf 
formlosen Antrag des Nutzungsberechtigten 
von der Friedhofsverwaltung beauftragt; die 
Kosten trägt der Nutzungsberechtigte. Es be-
steht ebenfalls die Möglichkeit, an den dafür 
vorgesehenen Orten Blumen niederzulegen 
bzw. Gestecke und Kränze aufzustellen. Grab-
lampen und Vasen bzw. Blumengefäße und 
anderweitige Gegenstände des Andenkens sind 
nicht gestattet. Die Friedhofsverwaltung behält 
sich vor, ältere Blumen bzw. Gestecke und 
Kränze zu entfernen, wenn diese verwelkt sind 
bzw. eine zu große Menge an diesem Ort vor-
handen ist. 
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(5) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes werden die 

Urnen aus den Urnennischen von den Beauf-
tragten der Friedhofsverwaltung entnommen 
und an einem von der Friedhofsverwaltung 
festgelegten Ort innerhalb des Friedhofes ano-
nym beigesetzt. Die Urnennische steht danach 
für weitere Urnenbeisetzungen zur Verfügung. 

 
(6) Nach Ablauf der Nutzungszeit wird die Steinta-

fel innerhalb einer Frist nach Bekanntgabe 
durch einen Hinweis am Kolumbarium entfernt. 
Angehörige haben innerhalb dieser Frist die 
Möglichkeit, die Steintafel durch einen von der 
Friedhofsverwaltung zu benennenden Stein-
metz entfernen zu lassen. Die Kosten trägt der 
Nutzungsberechtigte. 

 
§ 26 

Ehrengräber 
 
Die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 
werden einzeln oder in größeren Feldern von der Stadt 
Moers bereitgestellt und von den Beauftragten der 
Friedhofsverwaltung angelegt und nach dem Gräber-
gesetz dauernd unterhalten. 
 

IV. 
Gestaltung der Grabstätten 

 
§ 27 

Allgemeines 
 
(1) Auf den Friedhöfen der Stadt Moers werden 

pflegegebundene und pflegefreie Grabstätten 
vorgehalten. Es besteht die Möglichkeit eine 
dieser Grabarten zu wählen.  

 
(2) Pflegegebundene Grabstätten müssen nach 

den Vorschriften des § 38 hergerichtet und dau-
ernd instandgehalten werden.  

 
(3) Die auf den städtischen Friedhöfen in Moers 

befindlichen pflegefreien Grabstätten werden 
von der Friedhofsverwaltung unterhalten.  

 
(4) Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht 

unter besonderem Schutz. Es gilt die Satzung 
zum Schutze des Baumbestandes der Stadt 
Moers in der jeweils gültigen Fassung. 

 
V. 

Grabmale und Grabeinfassungen 
 

§ 28 
Gestaltungsvorschriften 

 
(1) Die Grabmale, Grabeinfassungen, Teilabde-

ckungen und sonstigen baulichen Anlagen un-
terliegen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und 
Anpassung an die Umgebung keinen besonde-
ren Anforderungen. Die Bauteile und die ver-

 

wendeten Figuren, Ornamente und Symbole 
müssen der Würde des Ortes entsprechend 
gestaltet sein und dürfen Sitte und Anstand 
nicht verletzen. Aufbauten müssen statisch 
standsicher und ggf. bauordnungsrechtlich zu-
lässig sein.  

 
(2) Für Grabmale dürfen unbearbeitete und hand-

werklich bearbeitete Natursteine, Schmiedeei-
sen, Holzarten und Holzkonstruktionen sowie 
handwerklich bearbeitete (Edel-) Metalle und 
Glaswerkstoffe verwendet werden. Schriften, 
Ornamente und Symbole sollen sich zu einem 
optisch harmonischen Gesamtwerk zusammen-
fügen. Die Verwendung von optisch nicht domi-
nierenden Farben, optisch nicht materialverde-
ckenden Farben sowie Erdpastellfarben sind 
zulässig.  

 
(3) Nicht gestattet sind: 

a) Kunststeine jeglicher Art (Beton, Ziegel-
waren, Gips, keramische Baustoffe). 

b) Kunststoffe jeglicher Art. 
c) grellweiße und tiefschwarze Grabmale 

und Grabeinfassungen. 
d) optisch dominierende, glänzende und 

materialverdeckende, vollflächig aufge-
brachte Farben.  

e) Grabmale und Grabkonstruktionen be-
stehend aus verschiedenen Materialien, 
die wegen ihrer Filigranheit keinen aus-
reichenden Schutz gegen Vandalismus 
bieten.  

f) das Aufstellen von Bänken oder sonsti-
gen Sitzgelegenheiten. 

g) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern 
oder Pergolen. 

 
(4) Bei der Herstellung der einzelnen Grabmale ist 

bei der Verwendung der vorgenannten Materia-
lien und deren Kombinationen, sowie der sons-
tigen Gestaltungs- und Bearbeitungsarten im-
mer darauf zu achten, dass eine optisch har-
monisch wirkende Gestaltungsweise entspre-
chend der Würde des besonderen Verwen-
dungszwecks anzustreben ist. Die Abmessun-
gen der Grabmale inklusive der Befestigungen 
dürfen nicht über die dem Nutzungsberechtig-
ten zur Verfügung stehenden Grabfläche hin-
ausragen. 

 
(4.1) Für Holzkreuze gelten folgende Maße: 

a) für Reihengrabstätten für Verstorbene 
bis zu 5 Jahren: 

 Höhe bis 1,00 m, Breite bis 0,35 m,  
b) für Wahl- und Reihengrabstätten für 

Verstorbene über 5 Jahre: 
 Höhe bis 1,20 m, Breite bis 0,60 m, 
c) für Urnenreihen- und Urnenwahlgrab-

stätten: 
 Höhe bis 0,80 m, Breite bis 0,60 m. 
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(5) Das Abdecken von pflegegebundenen Grab-

stätten für Erdbestattungen mit Teilabdeckun-
gen ist erlaubt. Die Teilabdeckungen müssen 
mindestens zu 1/3 der abzudeckenden Grabflä-
che luft- und wasserdurchlässig sein, um eine 
Verwesung innerhalb der festgesetzten Ruhe-
zeit zu gewährleisten. Die Abdeckungen dürfen 
eine Höhe von 0,12 m, ab Erdoberfläche, nicht 
überschreiten. 

 
(6) Bei den pflegegebundenen Grabstätten kann 

eine Grabeinfassung aus Naturstein, Kunstgra-
nit sowie aus Verbundstein bestehend aus na-
türlichen Materialien gesetzt werden, deren Au-
ßenmaße die Größe der Grabstätte nicht über-
schreiten darf und die eine Mindeststärke des 
Steines von 0,05 m haben muss. Die Höhe der 
Einfassung ist dem Umgebungsgelände der 
Örtlichkeit bzw. bereits vorhandenen Einfas-
sungen von Nachbargrabstätten anzupassen. 
Sie darf eine Höhe von 0,12 m ab Erdoberflä-
che nicht überschreiten. 

 
(7) Soweit es die Friedhofsverwaltung innerhalb 

der Gesamtgestaltung unter Berücksichtigung 
künstlerischer Anforderungen und unter Be-
rücksichtigung der Pietät sowie der Würde des 
Ortes für vertretbar hält, kann sie auf schriftli-
chen Antrag Ausnahmen von den Vorschriften 
der Absätze 2 bis 6 zulassen.  

 
§ 29 

Zusätzliche Gestaltungsvorschriften 
für Reihengräber 

 
(1) Für Grabmale auf Reihengrabstätten sind fol-

gende Maße zulässig: 
 

(a) stehende Grabmale auf Reihengrabstät-
ten für Verstorbene über 5 Jahre: 

 Höhe bis 1,00 m, Breite bis 0,65 m, Min-
deststärke 0,12 m,  

 
 liegende Grabmale auf Reihengrabstätten 

für Verstorbene über 5 Jahre: 
 Höchstlänge 0,50 m, Breite bis 0,65 m, 

Mindeststärke 0,12 m , 
 
(b) stehende Grabmale auf Reihengrabstät-

ten für Verstorbene bis zu 5 Jahren: 
 Höhe bis 0,60 m, Breite bis 0,40 m, Min-

deststärke 0,12m, 
 
 liegende Grabmale auf Reihengrabstätten 

für Verstorbene bis zu 5 Jahren: 
 Höchstlänge 0,40 m, Breite bis 0,40 m, 

Mindeststärke 0,06m. 
 
 
 

(2) Für Einfassungen auf Reihengrabstätten sind 
folgende Maße zulässig: 

 
(a) Einfassungen für Reihengrabstätten für 

Verstorbene über 5 Jahre: 
 Länge 1,80 m, Breite 0,75, Stärke 0,05 m 

bis 0,06 m. 
Zusätzlich sind 2 Stürze mit einer Länge 
von 1,30 m unter der Einfassung zu verle-
gen. 

 
(b) Einfassungen für Reihengrabstätten für 

Verstorbene bis zu 5 Jahren: 
Länge 1,00 m, Breite 0,50 m, Stärke  
0,04 m – 0,05 m. 

 
(3) (a) Abdeckungen für Reihengrabstätten für 
  Verstorbene über 5 Jahre sind unter Be 
  rücksichtigung des § 28 Abs. 5 zulässig. 
  Maße: Länge 1,80 m, Breite 0,75 m, Min- 
  deststärke 0,05 m. 
 

(b) Abdeckungen für Reihengrabstätten für  
 Verstorbene bis zu 5 Jahren sind unter 
 Berücksichtigung des § 28 Abs. 5 zuläs- 

sig. Maße: Länge 1,00 m, Breite 0,50 m, 
Mindeststärke 0,04 m. 

 
§ 30 

Zusätzliche Gestaltungsvorschriften 
für Reihengrabstätten für Urnen 

 
(1) Auf Reihengrabstätten für Urnen sind folgende 

Maße zulässig:  
 

(a) Stehende Grabmale:  
 Höhe bis 0,80 m, Breite bis 0,50 m Min-

deststärke 0,12 m.  
 
(b) Liegende Grabmale:  
 Höchstlänge 0,40 m, Breite bis 0,50 m, 

Mindeststärke 0,12 m.  
 
(2) Grabeinfassungen sind nur mit folgenden Ma-

ßen zulässig: 
Länge 0,80 m, Breite 0,80 m, Stärke 0,04 bis 
0,06 m. 

 
(3) Abdeckungen sind unabhängig der Vorschriften 

des § 28 Abs. 5 zulässig. 
Maße: Länge: 0,80 m, Breite 0,80, Stärke bis 
0,14 m. 

 
§ 31 

Zusätzliche Gestaltungsvorschriften 
für Wahlgrabstätten für Erdbestattungen 

 
(1) Auf Wahlgrabstätten für Erdbestattungen sind 

folgende Maße zulässig. 
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(a) Stehende Grabmale auf einer einstelligen 
 Wahlgrabstätte: 

 Höhe 0,60 m bis 1,30 m, Breite bis 
 0,65 m, Mindeststärke 0,12 m.  
(b) Stehende Grabmale bei zwei- und 

mehrstelligen Wahlgräbern: 
 Höhe 0,60 m bis 1,30 m, Breite 
 0,40 m bis 1,60 m, Mindeststärke 
 0,12 m. 
 
(c) Liegende Grabmale auf einstelligen 

Wahlgrabstätten: 
 Höchstlänge 0,60 m, Breite bis 
 0,80 m, Mindeststärke 0,12 m. 
 
(d) Liegende Grabmale auf zwei- und 

mehrstelligen Wahlgräbern: 
 Höchstlänge bis 0,80 m, Breite bis 
 1,40 m, Mindeststärke 0,12 m. 
 

(2) Die Maße der Einfassungen bei Wahlgrabstät-
ten für Erdbestattungen betragen in der Regel 
je Wahlgrabstelle: 
Länge 2,50 m, Breite 1,30 m, Stärke 0,06 m bis 
0,16 m. 

 
(2.1) Wahlgrabstätten, die am Fußende der Grab-

stätte von der Stadt Moers mit Einfassungen 
versehen worden sind, können nur mit einer 
Einfassung jeweils links, rechts und am Kopf-
ende eingefasst werden. Die von der Stadt 
Moers verlegten Einfassungen dürfen nicht ent-
fernt werden. Diese Einfassungen dürfen eine 
Stärke von 0,06 m nicht überschreiten. 

 
(2.2) Einfassungen und deren Befestigungen sind 

grundsätzlich nur innerhalb der einzufassenden 
Grabfläche zu verlegen. Sie dürfen Nachbar-
grabstätten nicht beeinträchtigen.  

 
(3) Abdeckungen für Wahlgrabstätten für Erdbe-

stattungen sind unter Berücksichtigung des § 
28 Abs. 5 zulässig.  
Maße je Wahlgrabstelle : Länge 2,50 m, Breite 
1,30 m, Stärke 0,05 m bis 0,12 m. 

 
(4) Die Maße der Einfassungen und Abdeckungen 

können bei älteren Friedhofsteilen von den vor-
gegebenen Maßen abweichen und sind des-
halb vor Antragstellung in der Örtlichkeit aus-
zumessen. 

 
§ 32 

Zusätzliche Gestaltungsvorschriften 
für Wahlgrabstätten für Urnen 

 
(1) Auf Wahlgrabstätten für Urnen sind folgende 

Maße zulässig. 
 
 
 

(a) Stehende Grabmale: 
 Höhe bis 1,20 m, Breite bis 0,60 m 
 Mindeststärke 0,12 m. 
 
(b) Liegende Grabmale: 
 Höchstlänge bis 0,50 m, Breite bis 
 0,60 m, Mindeststärke 0,12 m. 
 

(2) Grabeinfassungen sind nur mit folgenden Ma-
ßen zulässig: 
Länge 1,00 m, Breite 1,00 m, Stärke 0,04 bis 
0,06 m. 

 
(3) Abdeckungen sind unabhängig der Vorschriften 

des § 28 Abs. 5 zulässig. 
Maße: Länge 1,00 m, Breite 1,00 m, Stärke bis 
0,14 m. 
Abdeckungen sind in der Gesamthöhe bereits 
vorhandenen Nachbargrabstättenabdeckungen 
anzupassen. 

 
§ 33 

Genehmigungserfordernis 
 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung des opti-

schen Erscheinungsbildes und der statischen 
Gegebenheiten von Grabmalen, Grabeinfas-
sungen sowie Abdeckungen bedürfen der vor-
herigen schriftlichen Genehmigung der Fried-
hofsverwaltung. Sie ist vor der Errichtung oder 
Veränderung der genehmigungspflichtigen Bau-
teile einzuholen.  

 
(2) Zustimmungspflichtige provisorische Grabmale 

sind nur als naturlasierte Holzkreuze zulässig 
und bis zu 1 Jahr nach der Beisetzung von der 
Genehmigungsgebühr befreit. Danach werden 
Genehmigungsgebühren nach der Satzung ü-
ber die Erhebung von Friedhofsgebühren ent-
sprechend erhoben. 

 
(3) Den Anträgen ist dreifach beizufügen: 

a) der gestalterische Gesamtentwurf mit  
 Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 
 1:10, 
b) Angaben der Materialien und ihrer Bear- 

 beitung sowie Farben, der Schrift, Orna- 
 mente und Symbole 

und 
c) der Fundamentplan. 

 
In besonderen Fällen kann die Vorlage von far-
bigen Zeichnungen sowie von Perspektiven im 
größeren Maßstab 1:5 sowie eine statische Be-
rechnung verlangt werden. 

 
(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal, 

die Grabeinfassung oder die Teilabdeckung 
nicht innerhalb eines Jahres nach Genehmi-
gung errichtet oder verändert worden ist. 
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5) Die Stadt Moers kann der Friedhofsverwaltung 

gestatten, in begründeten Einzelfällen Ausnah-
men von den §§ 29 bis 32 zuzulassen. 
Eine Ausnahmegenehmigung kann erteilt wer-
den wenn, 
a) die Anforderungen an die Gesamtges-

taltung und an den künstlerischen An-
spruch erfüllt werden. 

b) die Grundsätze der Pietät sowie der 
Würde des Ortes nicht verletzt werden. 

c) die Nachbargrabstätten sowie die 
Friedhofsnutzer nicht beeinträchtigt 
werden. 

d) die Versagung der Ausnahmegeneh-
migung zu einer nicht beabsichtigten 
Härte führen würde. 

Der Antrag ist schriftlich zu stellen und detail-
liert zu begründen. Dabei ist stichhaltig zu er-
läutern, warum die Gestaltungsvorschriften 
nicht eingehalten werden können. 

 
§ 34 

Anlieferung 
 
Beim Liefern von Grabmalen, Grabeinfassungen, Teil-
abdeckungen und sonstigen baulichen Anlagen ist auf 
Verlangen den Beauftragten der Friedhofsverwaltung 
der genehmigte Entwurf vor der Errichtung vorzulegen.  
 

§ 35 
Fundamentierung und Befestigung 

 
(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nut-

zungsberechtigten sind die Grabmale nach den 
allgemein anerkannten Regeln des Handwerks 
(Richtlinien für das Fundamentieren und Ver-
setzen von Grabdenkmälern und Einfassungen 
für Grabstätten des Bundesinnungsverbandes 
des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbild-
hauerhandwerks, in der jeweils gültigen Fas-
sung) so zu fundamentieren und zu befestigen, 
dass sie dauernd standsicher sind und auch 
beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstür-
zen oder sich senken können. Dies gilt für 
sonstige bauliche Anlagen entsprechend. 

 
(2) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der 

Grabmale gewährleisten. Die Mindeststärke der 
Grabmale bestimmt sich nach den §§ 
29,30,31und 32. 

 
§ 36 

Unterhaltung 
 
(1) Die von der Friedhofsverwaltung oder deren 

Beauftragten einmal jährlich durchgeführte 
Standsicherheitskontrolle mittels Druckprüfung 
ist eine städtische Dienstleistung zugunsten der 
Nutzungsberechtigten. Die Nutzungsberechtig-
ten sind für Schäden haftbar, welche infolge ih-
res Verschuldens, insbesondere durch Umfal-

 

len der Grabmale und Abstürzen von Teilen 
derselben, verursacht werden. Die schriftliche 
Aufforderung der Friedhofsverwaltung an die 
Nutzungsberechtigten zur Befestigung von lo-
ckeren Grabmalen, Grabeinfassungen, Abde-
ckungen und von sonstigen baulichen Anlagen 
dient dem Schutz der Nutzungsberechtigten vor 
möglichen Regressansprüchen Dritter aufgrund 
einer Vernachlässigung der Verkehrssiche-
rungspflicht. 

 
(2) Die Grabmale, Grabeinfassungen, Teilabde-

ckungen und sonstigen baulichen Anlagen sind 
dauernd in einem würdigen und verkehrssiche-
ren Zustand zu halten. Verantwortlich ist inso-
weit bei allen pflegegebundenen Grabstätten 
der jeweilige Nutzungsberechtigte. 

 
(3) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen 

sowie die ordnungsgemäße Verlegung von 
Grabeinfassungen, Teilabdeckungen und sons-
tigen baulichen Anlagen oder Teilen davon ge-
fährdet, sind die für die Unterhaltung Verant-
wortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu 
schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die 
Friedhofsverwaltung auf Kosten der Verantwort-
lichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen 
von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird 
der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher 
Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht in-
nerhalb einer festzusetzenden angemessenen 
Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung be-
rechtigt, das Grabmal, die Grabeinfassung und 
Teilabdeckung oder Teile davon auf Kosten des 
Verantwortlichen zu entfernen. Die Friedhofs-
verwaltung ist verpflichtet, diese Gegenstände 
12 Monate auf Kosten der Verantwortlichen 
aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht 
zu ermitteln, genügt ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte, das für die Dauer von 12 Monaten 
aufgestellt wird.  

 
Die Friedhofsverwaltung haftet nicht für Schä-
den an Grabaufbauten, die durch die Entfer-
nung bedingt entstehen können. 

(4) Die Nutzungsberechtigten sind für jeden Scha-
den verantwortlich, der durch das Umstürzen 
von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anla-
gen verursacht wird.  
Die Haftung der Stadt Moers bleibt unberührt. 

(5) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
und bauliche Anlagen oder solche, die als be-
sondere Eigenart eines Friedhofes erhalten 
bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis ge-
führt. Die Friedhofsverwaltung kann die Zu-
stimmung zur Änderung derartiger Grabmale 
und baulicher Anlagen versagen. Insoweit sind 
die zuständigen Denkmalschutz- und -
pflegebehörden nach Maßgabe der gesetzli-
chen Bestimmungen zu beteiligen. 
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§ 37 
Entfernung 

 
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit 

dürfen Grabmale, Grabeinfassungen, Teilabde-
ckungen oder sonstige bauliche Anlagen nur 
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei 
Grabmalen im Sinne des § 36 Abs. 5 kann die 
Friedhofsverwaltung die Zustimmung versagen. 

 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungs-

rechtes oder nach der Entziehung von Grab-
stätten und Nutzungsrechten sind bei pflegege-
bundenen Grabstätten die Grabmale, Grabein-
fassungen, Teilabdeckungen und sonstigen 
baulichen Anlagen zu entfernen. Geschieht dies 
nicht binnen 4 Monaten, so ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, die Grabstätte abräumen 
zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht 
verpflichtet, das Grabmal, die Grabeinfassung, 
die Teilabdeckung oder sonstigen baulichen 
Anlagen zu verwahren. Grabmale, Grabeinfas-
sungen, Teilabdeckungen oder sonstige bauli-
che Anlagen gehen entschädigungslos in die 
Verfügungsgewalt der Friedhofsverwaltung ü-
ber. Die Friedhofsverwaltung haftet nicht für 
Schäden an Grabmalen und sonstigen bauli-
chen Anlagen, die durch Entfernung entstehen 
können. 

 
VI. 

Herrichtung und Unterhaltung 
 

§ 38 
Allgemeine gärtnerische Gestaltung 

 
(1) Alle pflegegebundenen Grabstätten müssen 

hergerichtet und dauernd instandgehalten wer-
den. Dies gilt entsprechend für den Grab-
schmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind 
unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen. 

 
(2) Die Gestaltung der pflegegebundenen Grab-

stätten ist dem Gesamtcharakter des Friedho-
fes, dem besonderen Charakter des Fried-
hofsteiles und der unmittelbaren Umgebung 
anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit 
Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grab-
stätten und die öffentlichen Anlagen und Wege 
nicht beeinträchtigen. 

 
(3) Für die Herrichtung und Instandhaltung der 

pflegegebundenen Grabstätten ist der Nut-
zungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflich-
tung erlischt mit dem Ablauf der Ruhefrist bzw. 
des Nutzungsrechtes.  

 
(4) Pflegegebundene Grabstätten müssen inner-

halb von 3 Monaten nach der Bestattung bzw. 
innerhalb von 3 Monaten nach Erwerb des Nut-

 

zungsrechtes nach Entfernung des Grabhügels 
gärtnerisch im Rahmen der Vorschriften dieser 
Satzung angelegt werden.  

 
(5) Die für die pflegegebundenen Grabstätten 

Verantwortlichen können die Grabstätten selbst 
anlegen und pflegen oder damit eine Erwerbs-
gärtnerei beauftragen. 

 
(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und 

Unkrautbekämpfungsmitteln oder sonstigen 
chemischen Mitteln bei der Grabpflege ist nicht 
gestattet. 

 
(7) Grabbeete dürfen nicht über 0,10 m hoch ange-

legt werden. Auf den mit Randsteinen einge-
fassten Friedhofsteilen muss das Gesamtni-
veau der Grabstätte unter der Höhe der Einfas-
sung verbleiben. 

 
(8) Individueller und personenbezogener Grab-

schmuck ist nur unter Berücksichtigung der 
Würde des Ortes gestattet.  

 
(9) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung 

der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grab-
stätten obliegt ausschließlich der Friedhofsver-
waltung und deren Beauftragten. 

 
(10) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare 

Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trau-
ergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck 
und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzen-
zuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, 
nicht verwendet werden. Solche Gegenstände 
sind nach Ende des Gebrauchs vom Friedhof 
zu entfernen oder in den zur Abfalltrennung vor-
gesehenen Behältnissen abzulegen. Ausge-
nommen sind Grabvasen, Markierungszeichen, 
Gießkannen und anderes Kleinzubehör. 

 
§ 39 

Besondere Gestaltungsvorschriften 
für anonyme Grabstätten 

 
(1) Auf einem anonymen Wiesengrab für Erdbe-

stattungen sowie auf einem anonymen Wie-
sengrab für Urnen ist es nicht gestattet Blu-
men/Pflanzen, Gestecke, Kränze, Grablampen, 
Vasen bzw. Blumengefäße und anderweitige 
Gegenstände des Andenkens auf die Rasenflä-
che (Grabfläche) zu pflanzen, niederzulegen 
bzw. aufzustellen. 

 
(2) Das Setzen und Verlegen von Grabmalen, 

Grabeinfassungen, Teilabdeckungen und sons-
tigen baulichen Analagen ist nicht gestattet. 

 
(3) Die Friedhofsverwaltung bzw. deren Beauftrag-

te haben das Recht, alle nicht statthaften Trau-
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erbeigaben (Blumen, Blumengestecke, Kränze 
und dergleichen) unverzüglich von den anony-
men Wiesengräbern zu entfernen und entschä-
digungslos zu entsorgen. 

 
§ 40 

Besondere Gestaltungsvorschriften 
für Wiesengräber mit Namenskennzeichnung 

 
(1) Wird ein Verstorbener in einem Wiesengrab für 

Erdbestattungen mit Namenskennzeichnung 
bzw. in einem Wiesengrab für Urnen mit Na-
menskennzeichnung bestattet, haben die Nut-
zungsberechtigten die Möglichkeit, den Namen 
des Verstorbenen in die dafür vorgesehene 
Steintafel an dem Gemeinschaftsgrabmal ein-
meißeln zu lassen bzw. eine Grabplatte mit 
dem Namen der/des Verstorbenen an den in 
dem entsprechenden Grabfeld vorhandenen 
Plattenträgern anbringen zu lassen.  
Material, Größe der Platte, Farbe der Platte und 
die Schriftgröße werden von der Friedhofsver-
waltung festgelegt. Der Steinmetz wird auf 
formlosen Antrag des Nutzungsberechtigten 
von der Friedhofsverwaltung beauftragt; die 
Kosten trägt der Nutzungsberechtigte. 

 
(2) Bei den Grabstätten mit Namenskennzeichnung 

besteht die Möglichkeit, an den dafür vorgese-
henen Orten Blumen und Kränze niederzulegen 
bzw. Gestecke aufzustellen. Grablampen und 
Vasen bzw. Blumengefäße und anderweitige 
Gegenstände des Andenkens sind nicht gestat-
tet. Die Friedhofsverwaltung behält sich vor, äl-
tere Blumen bzw. Gestecke und Kränze zu ent-
fernen, wenn diese verwelkt sind bzw. eine zu 
große Menge an diesem Ort vorhanden ist. 

 
§ 41 

Besondere Gestaltungsvorschriften 
für Kolumbarien 

 
Bei einer Urnenbeisetzung in einem Kolumbarium 
besteht die Möglichkeit der Ablage von Trauerbeiga-
ben wie Blumen, Kränze bzw. Gestecke an einem 
zentralen Ort niederzulegen bzw. aufzustellen. Grab-
lampen und Vasen bzw. Blumengefäße und anderwei-
tige Gegenstände des Andenkens sind nicht gestattet. 
Die Friedhofsverwaltung behält sich vor, ältere Blumen 
bzw. Gestecke und Kränze zu entfernen, wenn diese 
verwelkt sind bzw. eine zu große Menge an diesem Ort 
vorhanden ist. 
 

§ 42 
Vernachlässigung der Grabpflege 

 
(1) Wird eine pflegegebundene Grabstätte nicht 

ordnungsgemäß gärtnerisch hergerichtet oder 
gepflegt, wird der Nutzungsberechtigte erstma-
lig durch einen Hinweis an der Grabstätte zur 
Grabpflege aufgefordert.  

 
(1.1) Reihengrabstätten 
 

Kommt der Nutzungsberechtigte einer Reihen-
grabstätte dieser Aufforderung nicht innerhalb 
von 6 Wochen nach, wird er von der Friedhofs-
verwaltung schriftlich aufgefordert, die Reihen-
grabstätte innerhalb von weiteren 6 Wochen in 
Ordnung zu bringen. In der schriftlichen Auffor-
derung zur Grabpflege wird unter Hinweis auf § 
48 Abs. 1 Ziffer j und Abs. 2 darauf hingewie-
sen, dass ungepflegte Grabstätten eine Ord-
nungswidrigkeit darstellen und mit einer Geld-
buße geahndet werden können. Gleichzeitig 
wird dem Nutzungsberechtigten mitgeteilt, dass 
nach erfolglosem Ablauf der festgesetzten Frist 
die Reihengrabstätte eingeebnet und für die 
verbleibende Ruhezeit eine einmalige Pflege-
pauschale nach der Satzung über die Erhebung 
von Friedhofsgebühren der Stadt Moers als 
Gesamtbetrag erhoben wird.  
Die Pflegepauschale beinhaltet eine Minimal-
pflege, die der Würde des Ortes entsprechend 
ist. Grabmale, Grabeinfassungen, Teilabde-
ckungen und sonstige bauliche Anlagen gehen 
entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der 
Friedhofsverwaltung über. 

 
Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder 
nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
werden ungepflegte Reihengrabstätten nach 
einer Frist von weiteren 3 Monaten eingesät. 
Eine eventuell vorhandenen Einfassung 
und/oder ein Grabmal werden entfernt und 1 
Jahr lang aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Frist 
gehen Grabmale, Grabeinfassungen, Teilabde-
ckungen und sonstige bauliche Anlagen ent-
schädigungslos in die Verfügungsgewalt der 
Friedhofsverwaltung über. 

 
(1.2) Wahlgrabstätten 
 

Kommt der Nutzungsberechtigte einer Wahl-
grabstätte dieser Aufforderung nicht innerhalb 
von 3 Monaten nach, wird er von der Friedhofs-
verwaltung schriftlich aufgefordert, die Wahl-
grabstätte innerhalb von weiteren 3 Monaten in 
Ordnung zu bringen. In der schriftlichen Auffor-
derung zur Grabpflege wird unter Hinweis auf § 
48 Abs. 1 Ziffer j und Abs. 2 darauf hingewie-
sen, dass ungepflegte Grabstätten eine Ord-
nungswidrigkeit darstellen und mit einer Geld-
buße geahndet werden können. Gleichzeitig 
wird dem Nutzungsberechtigten mitgeteilt, dass 
nach erfolglosem Ablauf der festgesetzten Frist 
der Entzug des Nutzungsrechtes durch Entzie-
hungsbescheid eingeleitet wird. Mit dem Ent-
ziehungsbescheid wird dem Nutzungsberech-
tigten erneut Gelegenheit gegeben, die Wahl-
grabstätte innerhalb von weiteren 4 Wochen in 
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Ordnung zu bringen. Danach erhält der Entzie-
hungsbescheid entsprechende Rechtskraft. 
In dem Entziehungsbescheid wird der Nut-
zungsberechtigte gleichzeitig aufgefordert, ein 
eventuell vorhandenes Grabmal und sonstige 
bauliche Anlagen innerhalb von 3 Monaten 
nach Unanfechtbarkeit/Rechtskraft des Entzie-
hungsbescheides zu entfernen. Nach Unan-
fechtbarkeit/Rechtskraft des Entziehungsbe-
scheides fallen Grabmale und sonstige bauliche 
Anlagen entschädigungslos in die Verfügungs-
gewalt der Friedhofsverwaltung. 

 
Mit dem Entziehungsbescheid wird dem Nut-
zungsberechtigten weiterhin mitgeteilt, dass 
nach erfolglosem Ablauf der Frist die Wahl-
grabstätte eingeebnet und eingesät wird und für 
die verbleibende Ruhezeit eine einmalige Pfle-
gepauschale nach der Satzung über die Erhe-
bung von Friedhofsgebühren der Stadt Moers 
als Gesamtbetrag erhoben wird. Die Pflege-
pauschale beinhaltet eine Minimalpflege, die 
der Würde des Ortes entsprechend ist. 

 
Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder 
nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
werden ungepflegte Wahlgrabstätten nach ei-
nem weiteren sechsmonatigen Hinweis an der 
Wahlgrabstätte, nach Entfernung einer eventu-
ell vorhandenen Einfassung, eingeebnet und 
eingesät. Die Einfassung wird 1 Jahr aufbe-
wahrt. Ein eventuell vorhandenes stehendes 
bzw. liegendes Grabmal verbleibt noch 2 Jahre 
auf der Wahlgrabstätte. Durch ein Schild auf 
dem Grabmal wird auf das Datum der Eineb-
nung hingewiesen. Nach Ablauf von 2 Jahren 
geht das Grabmal inklusiv der sonstigen bauli-
chen Anlagen entschädigungslos in die Verfü-
gungsgewalt der Friedhofsverwaltung über.  

 
(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck wird der 

Nutzungsberechtigte schriftlich aufgefordert 
diesen zu entfernen. Wird die Aufforderung 
nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand 
zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den 
Grabschmuck entschädigungslos entfernen. 

 
VII. 

Leichenhalle und Trauerfeiern 
 

§ 43 
Benutzung der Leichenhalle 

 
(1) Die Leichenhallen auf den Friedhöfen der Stadt 

Moers dienen der Aufnahme der Verstorbenen 
bis zur Bestattung oder Überführung. Über die 
Notwendigkeit der Verwendung von Kühlzellen 
entscheiden die Beauftragten der Friedhofs-
verwaltung. In besonderen Fällen behält sich 

 

die Friedhofsverwaltung vor, über die Verwen-
dung der Kühlzellen zu entscheiden.  

 
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder 

sonstigen Bedenken bestehen, können die An-
gehörigen die Verstorbenen während der 
Dienststunden der Beauftragten der Friedhofs-
verwaltung und an Samstagen, Sonn- und Fei-
ertagen von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr nach vor-
heriger Vereinbarung sehen. Außerhalb der 
vorgenannten Zeiten dürfen die Leichenhallen 
nur mit einem befugten Mitarbeiter eines Be-
stattungsinstitutes betreten werden. 

 
(3) Hat der Verstorbene an einer ansteckenden 

anzeigepflichtigen Krankheit nach dem Infekti-
onsschutzgesetz gelitten oder die Leichenver-
wesung hat bereits begonnen, so dass die Öff-
nung des Sarges der Totenwürde oder dem 
Pietätsempfinden der an der Trauerfeier Teil-
nehmenden widersprechen würde, ist der Sarg 
verschlossen zu halten.  

 
(4) Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde 

vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung 
endgültig zu schließen. Paragraph 44 Abs. 2 
bleibt unberührt.  

 
(5) Die Särge der an meldepflichtigen übertragba-

ren Krankheiten Verstorbenen dürfen nur mit 
Genehmigung des Amtsarztes vorübergehend 
nochmals geöffnet und besucht werden. 

 
(6) An jedem Sarg muss am Fußende ein mit dem 

Namen und dem Sterbedatum / Einlieferungs-
datum des Verstorbenen versehenes Metall- 
oder Kunststoffschild vorhanden sein. 

 
(7) Die Ausschmückung der Leichenzellen darf nur 

mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung er-
folgen. 

 
(8) Waschungen Verstorbener dürfen nur in den 

von der Friedhofsverwaltung dafür bestimmten 
Räumen vorgenommen werden. 

 
§ 44 

Trauerfeiern 
 
(1) Die Trauerfeiern können stündlich in den Fried-

hofskapellen und am Grabe abgehalten werden 
Die Friedhofsverwaltung kann die Zeit für die 
Trauerfeiern im Bedarfsfall erweitern.  

 
(2) Auf Antrag der Hinterbliebenen kann die örtli-

che Ordnungsbehörde gestatten, dass während 
der Trauerfeier der Sarg geöffnet wird. Der An-
trag kann nicht genehmigt werden, wenn der 
oder die Verstorbene an einer ansteckenden 
übertragbaren Krankheit nach dem Infektions-
schutzgesetz gelitten hat, die Leichenverwe-
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sung bereits begonnen hat oder die Ausstellung 
der Leiche der Totenwürde oder dem Pietäts-
empfinden der an der Trauerfeier Teilnehmen-
den widersprechen würde.  

 
(3) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann un-

tersagt werden, wenn der Verstorbene an einer 
meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelit-
ten hat oder Bedenken wegen des Zustandes 
der Leiche bestehen. 

 
(4) Die Särge sind spätestens beim Verlassen der 

Trauerhalle zu schließen. 
 
(5) Bei Erdbestattungen, welche nach den 

Grundsätzen oder Regelungen von Glaubens-
gemeinschaften durchgeführt werden, ist der 
Verstorbene nach der Trauerfeier in einem Sarg 
zur Begräbnisstätte zu transportieren.  

 
(6) Auf Wunsch können die Friedhofskapellen 

ausgeschmückt werden. Die Ausschmückung 
wird nicht von der Friedhofsverwaltung vorge-
nommen. Die Ausschmückung ist nach Ab-
schluss der Trauerfeier restlos zu entfernen. 

 
(7) Musik- und Gesangsdarbietungen auf den 

Friedhöfen bedürfen der vorherigen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung. Die Auswahl 
der Musiker/der Musik und der Darbietung 
muss gewährleisten, dass ein würdiger Rah-
men gewahrt bleibt. 

 
VIII. 

Schlussvorschriften 
 

§ 45 
Alte Rechte 

 
Bei Grabstätten über die die Friedhofsverwaltung bei 
Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, richten 
sich die Nutzungs- bzw. Ruhezeit, die Belegung der 
Grabstätte und deren Gestaltung nach den bisherigen 
Vorschriften. Etwaige Änderungen können nach den 
Bestimmungen der neuen Friedhofssatzung beantragt 
werden. 
 

§ 46 
Haftung 

 
Die Friedhofsverwaltung haftet nicht für Schäden, die 
durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, 
ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte 
Personen oder durch Tiere entstehen. Ihnen obliegen 
keine besonderen Obhut- und Überwachungspflichten. 
Sie haften nicht für Diebstähle oder bei Vandalismus-
schäden. Im Übrigen haftet die Friedhofsverwaltung im 
Rahmen ihrer Dienstleistungsgeschäfte nur bei Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über 
Amtshaftung bleiben unberührt. 
 

§ 47 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der von der Friedhofsverwaltung 
verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sowie 
für die Inanspruchnahme der angebotenen Leistungen 
sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Satzung 
über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Stadt 
Moers zu entrichten. Sonderleistungen werden nach 
dem tatsächlichen Aufwand ermittelt und in Rechnung 
gestellt.  
 

§ 48 
Ordnungswidrigkeiten und Geldbußen 

 
(1) Ordnungswidrig handelt wer 
 

a) sich als Besucher entgegen § 6 Abs. 1 
nicht der Würde des Friedhofs entspre-
chend verhält oder Anordnungen der 
Friedhofsverwaltung oder deren Beauf-
tragten nicht befolgt, 

 
b) die Verhaltensregeln des § 6 Abs. 2 bis 

Abs. 3 missachtet, 
 
c) entgegen § 6 Abs. 4 Totengedenkfeiern 

ohne vorherige Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung durchführt, 

 
d) eine Bestattung entgegen § 8 Abs. 1 der 

Friedhofsverwaltung nicht anzeigt, 
 
e) als Gewerbetreibender entgegen § 7 

ohne vorherige Zulassung tätig wird, 
außerhalb der festgesetzten Zeiten Ar-
beiten durchführt oder Werkzeuge oder 
Materialien unzulässig lagert, 

 
f) entgegen § 33 und § 34 ohne vorherige 

Genehmigung Grabmale, Grabeinfas-
sungen, Teilabdeckungen und sonstige 
bauliche Anlagen errichtet, erheblich 
verändert oder wer vor der Errichtung 
den genehmigten Entwurf auf Verlangen 
nicht den Beauftragten der Friedhofs-
verwaltung vorlegt, 

 
g) Grabmale entgegen § 35 nicht fachge-

recht befestigt und fundamentiert, 
 
h) Grabmale und Grabeinfassungen und 

sonstige bauliche Anlagen entgegen § 
36 nicht in einem verkehrssicheren Zu-
stand erhält, 

 
i) nicht verrottbare Werkstoffe, insbeson-

dere Kunststoffe, entgegen § 38 Abs. 11 
verwendet oder so beschaffenes Zube-
hör oder sonstigen Abraum oder Abfall 
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nicht vom Friedhof entfernt oder in die 
bereitgestellten Behältnisse entsorgt, 

 
j) Grabstätten entgegen § 42 vernachläs-

sigt, d. h. nicht ordnungsgemäß gärtne-
risch herrichtet oder pflegt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-

ße von mindestens hundert Euro und höchs-
tens zweitausendfünfhundert Euro geahndet 
werden. 

 
§ 49 

Inkrafttreten 
 
Die Friedhofssatzung tritt am 01.07 2008 in Kraft, 
gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung der Stadt Moers 
vom 14.07.2004 außer Kraft  
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Friedhofssatzung der Stadt Moers 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß be-

kannt gemacht worden. 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-

her beanstandet 
 

oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Stadt Moers beim Bürgermeister vor-
her gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  

 
Moers, den 19. Juni 2008 
 
Ballhaus 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 

 

Satzung der Stadt Moers über die Erhebung von 
Friedhofsgebühren vom 19.06.2008 

 
Aufgrund des § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- 
und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG 
NRW) vom 17. Juni 2003 (GV NRW S. 313/SGV NRW 
2127) i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen 
(GO NW) in der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09.10.2007 (GV. 
NRW. S. 380), sowie der §§ 1,4 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein Westfalen 
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV 
NRW 610), zuletzt geändert durch Artikel X des Ge-
setzes vom 09. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380) in 
der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt 
Moers in seiner Sitzung am 18.06.2008 folgende Sat-
zung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand und Höhe der Gebühren 

Für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Moers und 
ihrer Bestattungseinrichtungen sowie für besondere 
Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren 
erhoben. 
 
Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem zu die-
ser Satzung gehörenden Gebührentarif. 
 

 
§ 2 

Gebührenschuldner 

Zur Zahlung der Gebühren ist der Antragsteller oder 
derjenige verpflichtet, in dessen Auftrag ein Friedhof 
und die Bestattungseinrichtungen benutzt oder Leis-
tungen in Anspruch genommen werden. 
 
Wird der Antrag von mehreren Personen oder im Auf-
trag mehrerer Personen gestellt, so haftet jede einzel-
ne als Gesamtschuldner. 
 

 
§ 3 

Fälligkeit der Gebühren 

Die Gebühren werden mit Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides oder der Genehmigung fällig. 
 

 
§ 4 

Befreiung und Ermäßigung von Gebühren 
 
Bestattungen und Umbettungen bei Gräbern, die unter 
die Bestimmungen des Gesetzes über die Erhaltung 
der Gräber der Opfer von Krieg- und Gewaltherrschaft 
(Gräbergesetz) vom 29. Januar 1993 (BGBl. I S. 178), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. September 
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1997 (BGBl. I S. 2392), fallen, sind von allen Gebühren 
befreit. 
 
 

§ 5 
Stundung und Erlass von Gebühren 

 
Für Stundung und Erlass von Gebühren nach dieser 
Satzung gilt § 12 Abs. 1 Nr. 5a KAG in Verbindung mit 
§ 222 Abgabenordnung (AO) – Stundung- und § 227 
AO - Erlass -. 
 

 
 

§ 6 
Gebühren bei Zurücknahme von Anträgen 

 
Wird ein Antrag auf Benutzung eines Friedhofes oder 
der Bestattungseinrichtungen zurückgenommen, ist 
eine Gebühr entsprechend den von der Stadt erbrach-
ten Leistungen zu zahlen. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Gebührensatzung tritt am 01.07.2008 in 

Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Moers 

über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
vom 08.12.2006 außer Kraft. 

 
 

Gebührentarif zur Satzung der Stadt Moers über 
die Erhebung von Friedhofsgebühren 

 
 
1. Erwerb der Nutzungsrechte an Grabstätten 
 
1.1 Reihengrab 
1.11 Grabstelle für Erdbestattung für  
 Verstorbene über 5 Jahre  1.516 € 
1.12 Urneneinzelgrabstelle 1.199 € 
1.13 Anonyme Wiesengräber  
 für Erdbestattungen 1.740 € 
1.14 Anonyme Wiesengräber für Urnen 1.264 € 
1.15 Wiesengräber für Erdbestattungen  
 mit Namenskennzeichnung 1.851 € 
1.16 Wiesengräber für Urnen  
 mit Namenskennzeichnung 1.297 € 
 
1.2 Wahlgrab und Kolumbarium 
1.21 Wahlgrabstätte für Erdbestattungen 
 je Grabstelle 1.730 € 
1.22 Wahlgrabstätte für Urnen  
 je Grabstelle 1.272 € 
1.23 Sonderwahlgrab mit den Maßen  
 bis 1,30 m x 3,90 m je Grabstelle 2.537 € 
1.24 Urnennische in einem Kolumbarium  
 je Urnennische 1.106 € 
 

1.3 Verlängerung des Nutzungsrechtes für 
Wahlgräber und Urnennischen 

1.31 bei Grabstellen für Erdbestattung  
 je angefangenes Jahr 69,20 € 
1.32 bei Urnengrabstellen  
 je angefangenes Jahr 50,90 € 
1.33 bei Sonderwahlgräbern  
 je angefangenes Jahr  101,50 €  
1.34 bei Urnennischen in einem  
 Kolumbarium je angefangenes Jahr 44,20 € 
 
1.4 Pflegepauschale  
Bei vorzeitiger Rückgabe von Nutzungsrechten und 
Rückgabe unentgeltlich zur Verfügung gestellter Kin-
derreihengräber wird für die Grabarten nach § 13 Abs. 
2.1 der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Moers 
(Pflegegebundene Grabstätten) für die noch beste-
hende Ruhezeit eine jährliche Pflegepauschale als 
Gesamtbetrag erhoben. Diese ist für die verschiede-
nen Grabarten unterschiedlich und wird zum 01.01. 
eines jeden Jahres von der Friedhofsverwaltung der 
Kostenentwicklung (Lohnkosten der SBM) angepasst.  
Ein Gebührenaufkommen unter 10,00 Euro wird dem 
Zahlungspflichtigen nicht in Rechnung gestellt. 

 
1.5 Beerdigung am Samstag 
Für Beerdigungen an Samstagen werden zusätzliche 
Gebühren erhoben. Es ist ein 30 % iger Aufschlag auf 
die an diesem Tag anfallenden Personalkosten zu 
zahlen. 

 
2. Grabbereitungsgebühren 
 
2.1 Reihengrab 
2.11 Grabstelle für Erdbestattung für Kinder  
 bis zu 5 Jahre  212 € 
2.12 Wiesengräber für Tot- und 
 Fehlgeburten 53 € 
2.13 Grabstelle für Erdbestattung für  
 Verstorbene über 5 Jahre 337 € 
2.14 Wiesengräber für Erdbestattungen  
 (ohne Wiesengräber für Tot- und 
 Fehlgeburten) 465 € 
2.15 Urneneinzelgrabstelle 103 € 
2.16 Urnenwiesengrab 103 € 
 
2.2 Wahlgrab 
2.21 je Grabstelle 491 € 
2.22 je Urnengrabstelle 103 € 
2.23 Sonderwahlgrab je Grabstelle 1.926 € 
2.24 Beisetzung einer Urne in einer 
 Urnennische des Kolumbariums 94 € 
 
2.3 Nebenarbeiten, wie z. B. das notwendige 

Versetzen von Grabsteinen und Einfassun-
gen und das Herausnehmen von größeren 
Pflanzen, werden nach Zeitaufwand ermittelt 
und separat in Rechnung gestellt. Unver-
meidbare Schäden an Grabaufbauten oder 
Pflanzen, die trotz sachgemäßer Arbeit ent-
stehen, werden nicht ersetzt. 
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3. Ausgrabungen 
 
3.1 Ausgrabung eines Sarges 665 € 
3.2 Ausgrabung einer Urne 84 € 
 
3.3 Nebenarbeiten, wie z. B. das notwendige 

Versetzen von Grabsteinen und Einfassun-
gen und das Herausnehmen von größeren 
Pflanzen, werden nach Zeitaufwand ermittelt 
und separat in Rechnung gestellt. Unver-
meidbare Schäden an Grabaufbauten oder 
Pflanzen, die trotz sachgemäßer Arbeit ent-
stehen, werden nicht ersetzt. 

 
4. Umbettungen 
 
4.1 Umbettung eines Sarges 1.055 € 
4.2 Umbettung einer Urne 94 € 
 
4.3 Nebenarbeiten, wie z. B. das notwendige 

Versetzen von Grabsteinen und Einfassun-
gen und das Herausnehmen on größeren 
Pflanzen, werden nach Zeitaufwand  ermit-
telt und separat in Rechnung gestellt. Un-
vermeidbare Schäden an Grabaufbauten 
oder Pflanzen, die trotz sachgemäßer Arbeit 
entstehen, werden nicht ersetzt. 

 
5. Benutzungsgebühren 
 
5.1 Benutzung einer Leichenkammer (Zelle) und 
 sonstiger Räume 
 je angefangener Kalendertag 25 € 
5.2 Benutzung der Feierhalle 145 € 
5.3 Aufbahrung eines Toten vor  
 der Beerdigung (nur Hauptfriedhof) 60 € 
5.4 Benutzung des Sezierraumes 
 Für die Benutzung des Sezierraumes werden 
 die geleisteten Reinigungsstunden nach dem 
 jeweils jährlich geltenden Verrechnungssatz 
 gesondert in Rechnung gestellt. 
 
6. Gebühren für Grabaufbauten 
 
6.1 Verwaltungsgebühren für die  
 Erteilung einer Genehmigung o.ä. 31 € 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Moers über die 
Erhebung von Friedhofsgebühren wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß be-
kannt gemacht worden. 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet 
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Moers beim Bürgermeister vor-
her gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Moers, den 19. Juni 2008 
 
Ballhaus 
Bürgermeister 
 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Moers 
 
Bebauungsplan Nr. 198 der Stadt Moers, Rhein-
kamp (Am Sportzentrum) 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes und Durchfüh-
rung einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 (1) BauGB 
 
 
I.  Der Rat der Stadt Moers hat in seiner Sitzung am 

18.06.2008 für den nachfolgend aufgeführten 
räumlichen Geltungsbereich beschlossen: 

 
- die Aufstellung des (einfachen) Bebauungsplanes 

Nr. 198 der Stadt Moers, Rheinkamp (Am Sport-
zentrum) gemäß § 2 i. V. m. § 13 a BauGB und  

 
- die Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB für 3 Wochen 
im Fachbereich Stadtplanung und Grünflächen. 

 
Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 
2 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 
Hiermit wird auch bekannt gemacht, dass der Bebau-
ungsplan gemäß § 13a (3) BauGB im beschleunigten 
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 (4) BauGB aufgestellt wird. 
 
Räumlicher Geltungsbereich: 
Der Geltungsbereich umfasst ganz oder teilweise die 
Flurstücke Nrn. 906, 907, 913, 914 und 915 der Flur 
35; Nrn. 2, 477, 1182, 1183, 1184, 1553, 1612, 1613 
der Flur 37 und Nrn. 189, 1169, 1187, 1188 und 1577 
der Flur 50 aus der Gemarkung Repelen. 
 
Die genaue Geltungsbereichsgrenze geht aus dem 
nachfolgend abgedruckten Kartenausschnitt hervor. 
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II. Der Öffentlichkeit wird allgemein Gelegenheit ge-

geben, in der Zeit vom 
 

07.07.2008 bis einschließlich 25.07.2008 
 

im Fachbereich Stadtplanung und Grünflächen der 
Stadt Moers, Neues Rathaus, Zimmer 116, Meerstraße 
2, 47441 Moers während der Dienststunden, und zwar 
 
montags bis mittwochs  8:00 – 12:00 Uhr, 
  13:00 – 16:00 Uhr, 
donnerstags  8:00 – 12:00 Uhr, 
  13:00 – 17:00 Uhr, 
freitags  8:00 – 14:00 Uhr, 
 
den Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 198 einzuse-
hen bzw. mit fachkundigen Vertretern des Fachberei-
ches Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung zu 
erörtern. 

 

Äußerungen dazu sind bis zum Ende der Beteili-
gungsfrist schriftlich einzureichen bzw. mündlich zu 
Protokoll zu geben. 

 
Informationen zu den Planungen werden ergän-
zend während der o. g. Frist auch im Internet unter 
www.moers.de/buergerbeteiligung zur Verfügung 
gestellt.  

 
Moers, den 24.06.2008 
 
Ballhaus 
Bürgermeister 

http://www.moers.de/buergerbeteiligung
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